




























http://www.vogelglas.info/












































  

 

 Burkhard Sandler 
 Landschaftsarchitekten BDLA 
Landschaftsarchitekten Partnerschaft Christian Burkhard Dipl.Ing.FH 
Hohentengen   VS-Villingen Weiherstraße 1  
burkhard-sandler.de 79801 Hohentengen 

Christian Burkhard 
t 07742 ï 91494 
burkhard@burkhard-sandler.de B

u
r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
rGemeinde  

Lauchringen 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

Bebauungsplan  
ĂBei der M¿hle II ñ, Gemeinde 
Lauchringen 
 

 

 
 
 
Umweltbericht 
vom 16.12.2025 
 



B
u

r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
r

        

Bebauungsplan ĂBei der Mühle IIñ  16.12.2025  Seite 2 von 31 
Umweltbericht  

Gemeinde 
Lauchringen  

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. Einleitung  4 

1.1 Anlass, Aufgabenstellung 4 

1.2 Lage/Abgrenzung des B-Plangebietes 4 

1.3 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 5 

1.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes 6 

1.5 Darstellung der in Fachgesetzen/Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, 

die bei der Aufstellung des Umweltberichtes berücksichtigt wurden 6 

2. Methodik der Umweltprüfung  8 

3. Beschreibung und Bewertung der Umwelteinwirkungen 9 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 9 

3.1.1 Schutzgebiete, geschützte Flächen 9 
3.1.2 Schutzgut Pflanzen/Biotope 9 
3.1.3 Schutzgut Tiere 11 
3.1.4 Schutzgut Boden 13 
3.1.5 Schutzgut Wasser 14 
3.1.6 Schutzgut Klima/ Luft 14 
3.1.7 Schutzgut Landschaftsbild 14 
3.1.8 Schutzgut Mensch/ Erholung 15 
3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 15 
3.1.10 Schutzgut Fläche 15 

3.2 Beschreibung der Auswirkungen bei Durchführung der Planung 15 

3.3 Beschreibung der Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 21 

3.4 Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung, zum Ausgleich und zum Ersatz der 

nachteiligen Auswirkungen des B-Planes 21 

3.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung 21 
3.4.2 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 22 

4. Grünplanerische Festsetzungen und Hinweise 25 

4.1 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 29 

5. Zusammenfassung  30 



B
u

r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
r

        

Bebauungsplan ĂBei der Mühle IIñ  16.12.2025  Seite 3 von 31 
Umweltbericht  

Gemeinde 
Lauchringen  

 TABELLENVERZEICHNIS 

Tabelle 1: Verteilung der Eingriffsfläche in private und öffentliche Planungen 6 

Tabelle 2: Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen 9 

Tabelle 3: Baumhöhlenkartierung  11 

Tabelle 4: Anlagebedingte Auswirkungen des B-Plangebietes auf das Schutzgut  16 

  Pflanzen/Biotoptypen  

Tabelle 5:  Gegenüberstellung der erheblichen Beeinträchtigungen und der  24 

  Kompensationsmaßnahmen für die betroffenen Schutzgüter 

 

ANHANGVERZEICHNIS 

Anhang 1:  Pflanzenliste / Empfehlungen 

Anhang 2: Gesetze, Unterlagen und Literatur 

Anhang 3: Artenschutzfachbeitrag 

 

ANLAGENVERZEICHNIS 

Anlage 1: Bestands-/Konfliktplan M 1 : 500 

Anlage 2: Maßnahmenplan  M 1 : 500 

 

 

 

 

  



�
�

��
�

�
��

�	
�



�

��
�

������ � �

���������	
������
��������
������ ������������� ��
���
��������
� !�
����
"����

���������
�	
��
�������

��� � ��
�����
��

���� �
�������������
������
��

#
��$� �
����%��"��
�����	
�����
��"�����������&���������
�����'�����$� ��(���������)


��"��
����� 
 �*�� ����
����+!�
���'
�����)�,
�����'��������#�+�� 
����� -&�.���/����0�

���$���
��#��"�'��������
����� !�
�	��'����+���1� 
��
����������!������������ !�
���)

+���������
�������'�����

"����

���� ����������
��
�����������
���������

#���2����������
����������������
����$���'
-"��� 
���
�� �����������������3��
�� �4���)

����3��
�����"�����������
�� ����

	
��+� '���5� 	
��'���+������ ��� 
��+������!
��� 6���"��

�
"��� �
�����
''���� #��� 7''��
����
���	� �8�
���"(��� � � �
�"�����"��� 9�
���	):��;�

�<=��==>���=?�

����
 �7���������2����������

�

�������
������$���+��������),
����!
����
���8
-"����������@@�� A�
��/��	��"������  ��3�

!�
"����
"��
����1��!��'�!
��'�
���+���  �����+�;�

�

/

�� �
����4������
��� 0�0=��

���������
���1���
���� =�>=��

2��(����'
-"��� ������

,�
�����$���'
-"����$�!-������������
'���� ��>�

�����������������-���� �>�

B''���

"���$���'
-"����2��(�������
�
������� ����

B''���

"���$���'
-"����2��(�������
�
������� =><�

4�����'
-"���� ����@�

��  �;� ���@@�� A�

�

�

�

�

�



B
u

r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
r

        

Bebauungsplan ĂBei der Mühle IIñ  16.12.2025  Seite 5 von 31 
Umweltbericht  

Gemeinde 
Lauchringen  

 

Abb. 1: Plangebiet ĂBei der Mühleñ (B-Planstand vom 10.11.2025) 

1.3 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  

 

Die Festsetzungen des B-Planes werden im Folgenden kurz beschrieben: 

 

Verkehrsanlagen/Erschließung: 

Die verkehrliche Erschließung des Gebiets erfolgt ¿ber die bestehende ĂBadstraßeñ und den 

ĂBündtenwegñ, welcher seinerseits in die Badstraße mündet. 

 

Entwässerung 

Aufgrund eines ausgelasteten Mischwasserkanals, kann nur im Trennsystem entwässert wer-

den. Deshalb soll Regenwasser auf der Fläche versickert bzw. gesammelt werden. 

 

Bebauung und Nutzung: 

Innerhalb des B-Planes ĂBei der Mühle IIñ wird zur Bebauung und Nutzung in der definierten 

Baugrenze folgendes festgesetzt: 
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¶ Art der baulichen Nutzung: Wohngebiet (WA)  

  Sondergebiet (SO) 

¶ Maß der baulichen Nutzung: WA= Festsetzung der Grundflächenzahl 0,4 (GRZ) 

   SO= Festsetzung der Grundflächenzahl 0,8 (GRZ)  

¶ Bauweise:  Im Allgemeinen Wohngebiet wird die offene Bauweise  

  festgesetzt. Im Sondergebiet Erholung werden die  

  überbaubaren Flächen nicht abgegrenzt, da die   

  Aufstellflächen keine eigenständige städtebauliche  

  Wirkung erreichen. 

¶ Dachformen, Dachneigung:  WA= Satteldach/Pultdach mit einer Neigung von 10-40°.     

Insgesamt wird im Rahmen des B-Plangebietes ein Bedarf von 6.259 m² an Grund und Boden 

ermittelt. Davon werden folgende Flächen neu bzw. zusätzlich versiegelt, befestigt oder über-

prägt: 

Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4) 1.774 m² 

Sondergebiet Erholung (GRZ 0,8) 2.985 m²  

Straßenflächen 1500 m² 

Summe 6.259 m² 

Daraus ergeben sich folgende Flächenanteile in Bezug auf die Eingriffsfläche: 

Tabelle 1: Verteilung der Eingriffsfläche in private und öffentliche Planungen  

Fläche Private Planungen Öffentliche Planungen 

 m² Prozent m² Prozent 

Allgemeines Wohngebiet (GRZ 0,4) 1.774 28,3   

Sondergebiet Erholung (GRZ 0,8)   2.985 47,7 

Straßenflächen   1.500 24,0 

Summe 1.774 28,3 % 4.485 71,7 

1.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten innerhalb des Geltungsbereiches des 

B-Planes  

Die vorliegende Planung wird im B-Plan beschrieben und dem Gemeinderat als Entwurf für 

die Offenlage vorgestellt. Weitere Planungsvarianten sind im B-Plan nicht aufgeführt.  

1.5 Darstellung der in Fachgesetzen/Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-

schutzes, die bei der Aufstellung des Umweltberichtes berücksichtigt wurden 



B
u

r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
r

        

Bebauungsplan ĂBei der Mühle IIñ  16.12.2025  Seite 7 von 31 
Umweltbericht  

Gemeinde 
Lauchringen  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

¶ Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten 

Bereich auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 

Verantwortung für künftige Generationen (§ 1). 

¶ Erhaltung und Entwicklung von Stoff- und Energieflüssen sowie landschaftlichen Struk-

turen (§ 1 Abs. 3 Nr. 1). 

¶ Erhaltung von Böden, so dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können (§ 

1 Abs. 3 Nr. 2). 

¶ Erhalt und Entwicklung von vorhandenen Naturbeständen wie Wald, Hecken, Wegraine, 

Saumbiotope, Bachläufe, Weiher und sonstige ökologisch bedeutsamen Kleinstrukturen 

im besiedelten Bereich (§ 1 Abs. 6). 

¶ Sicherung der Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit und als Erlebnis- und 

Erholungsraum des Menschen (§ 1 Abs. 4). 

¶ Verbotstatbestände zu besonders geschützten und streng geschützten Tier- und Pflan-

zenarten (§ 44 Abs. 1-3). 

 

Baugesetzbuch (BauGB) 

¶ Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen 

Lebensgrundlagen sowie baukulturelle Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Land-

schaftsbildes (§ 1 Abs. 5). 

¶ Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege bei der Aufstellung von Bauleitplänen (§1 Abs. 6 Nr. 7). 

¶ Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch die Wiedernutzbarmachung innerstäd-

tischer Flächen und durch die Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige 

Maß (§ 1a Abs. 2). 

¶ Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (§ 1a 

Abs. 3). 

Flächennutzungsplan des VVG Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchringen, Weilheim   

Auszug aus der Begründung des B-Planes:  

Der Flächennutzungsplan (FNP) der VVG Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchringen, Weilheim 

stellt für das Plangebiet eine Wohnbaufläche, eine Grünfläche mit Zweck-bestimmung ĂSport-

platzñ und eine sonstige Verkehrsanlage mit Zweckbestimmung ĂParkplatzñ dar. Der Bebau-

ungsplan kann damit nicht vollständig aus den Darstellungen des FNP entwickelt werden. Für 
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den Bereich des Sport- sowie des Parkplatzes ist eine entsprechende Änderung des FNP not-

wendig. 

Diese wird in einem separaten Verfahren von der VVG Waldshut-Tiengen, Dogern, Lauchrin-

gen, Weilheim im Parallelverfahren durchgeführt.  

2. Methodik der Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 dient der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen. Dies wird in einem Umweltbericht darge-

stellt.  

Dabei erfolgt die Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter in Bewertungsklassen anhand 

folgender 5-teiliger Beurteilungsskala: 

¶ sehr geringe Bedeutung 

¶ geringe Bedeutung 

¶ mittlere Bedeutung 

¶ hohe Bedeutung 

¶ sehr hohe Bedeutung 

Die aus dem B-Plan resultierenden Auswirkungen auf die Schutzgüter werden ebenfalls erfasst 

und bewertet (erhebliche Beeinträchtigung, keine erhebliche Beeinträchtigung).  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind ausgleichspflichtig und müssen durch entsprechende 

Maßnahmen kompensiert werden. Diese werden in dem Umweltbericht beschrieben und den 

Beeinträchtigungen gegenübergestellt.  

Die Erfassung und Beurteilung der Beeinträchtigungen sowie der Kompensationsmaßnahmen 

für die Schutzgüter Tiere, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Mensch/Erholung, Fläche und 

Kultur- und Sachgüter erfolgt verbal argumentativ.  

Die Bewertung der Beeinträchtigung und der Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut 

Pflanzen/Biotope wird anhand der Ökokonto-Verordnung vom 28.12.2010 durch die Berech-

nung von Ökopunkten erfasst. 

Die Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden wird anhand des Leitfadens ĂBe-

wertung von Bºden nach ihrer Leistungsfªhigkeitñ, Heft 23 der Landesanstalt f¿r Umwelt Ba-

den-Württemberg (Stand 2010) durchgeführt.  
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Die Bilanzierung der Beeinträchtigung für das Schutzgut Boden erfolgt anhand der Arbeitshilfe 

ĂDas Schutzgut Boden in der naturschutzfachlichen Ausgleichsregelungñ der Landesanstalt f¿r 

Umwelt Baden-Württemberg (Stand Dezember 2012) sowie ebenfalls anhand der Ökokonto-

Verordnung vom 28.12.2010. 

Die Ergebnisse und Maßnahmen des Umweltberichtes werden, als gesonderte Anlage der Be-

gründung, Bestandteil des Bebauungsplanes. 

3. Beschreibung und Bewertung der Umwelteinwirkungen 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

3.1.1 Schutzgebiete, geschützte Flächen 

Das Offenlandbiotop ĂFeldhecken am Siechenbachñ (Biotop-Nr.: 183153370513) liegt im Os-

ten des Vorhabens. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen/Biotope 

Für das Schutzgut Pflanzen/ Biotope werden die Biotoptypen tabellarisch beschrieben. Anhand 

der Richtlinie ĂBewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kom-

pensationsbedarfs in der Eingriffsregelungñ der Landesanstalt f¿r Umweltschutz Baden-Würt-

temberg bzw. der Ökokonto-Verordnung vom 28.12.2010 werden die Biotope wie folgt be-

wertet (Feinmodul): 

Tabelle 2: Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen 

Bio-
toptyp
nr. 

Bezeichnung/ Beschrei-
bung 

Lage Öko-
punkte 

Bedeu-
tung 

12.21 Mäßig ausgebauter Bachab-
schnitt 

Im Osten des Vorhabens 16 ÖP 
 

mittel 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte Großteil der neuen Wohnge-
bietsfläche 

13 ÖP hoch 

35.11 Nitrophytische Saumvegeta-
tion 

Entlang des Siebenbaches 
auf der nördlichen Seite  

12 ÖP 
 

mittel 

35.64 Grasreiche ausdauernde Ru-
deralvegetation 

Entlang der Straßen und 
Wege  

11 ÖP 
 

mittel 
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Bio-
toptyp
nr. 

Bezeichnung/ Beschrei-
bung 

Lage Öko-
punkte 

Bedeu-
tung 

37.11 Acker mit fragmentarischer 
Unkrautvegetation 

Am westlichen Rand des B-
Plangebietes verläuft ein 
schmaler Ackerstreifen.  

4 ÖP sehr 
gering 

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte Gehölze entlang des Sie-
chenbachs 

17 ÖP 
 

hoch 

44.10 Gebüsch aus naturraum- oder 
standortuntypischer Artenzu-
sammensetzung 

Im Bereich des Sonderge-
bietes 

10 ÖP 
 

mittel 

44.30 Heckenzaun Entlang der Gartengrenze 4 ÖP 
 

sehr 
gering 

45.30 Einzelbäume Hauptsächlich im Gartenbe-
reich und entlang des 
Bachs. 

Siehe 
Tabelle 

2 

mittel 
bis 

sehr 
hoch 

60.10 Von Bauwerken bestandene 
Fläche 

Bestandsgebäude 1 ÖP 
 

sehr 
gering 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder 
Platz  

Einfahrtsbereich zum Be-
standsgebäude 

1 ÖP 
 

sehr 
gering 

60.22 Gepflasterte Straße oder Weg Hauseinfahrt 1 ÖP 
 

sehr 
gering 

60.23 Weg oder Platz mit wasserge-
bundener Decke, Kies oder 
Schotter   

Auf Campingplatz im Süden 
des Vorhabens 

2 ÖP 
 

sehr 
gering 

60.23* Weg oder Platz mit wasserge-
bundener Decke, Kies oder 
Schotter mit Pflanzenbewuchs 
(Aufwertung: Faktor 2,0) 

Auf Campingplatz im Süden 
des Vorhabens 

4 ÖP 
 

sehr 
gering 

60.24 Unbefestigter Weg oder Platz Schaler Pfad zwischen 
Badstraße und Wutach-
damm im südlichen Bereich 

3 ÖP 
 

sehr 
gering 

60.53 Bodendecker-Anpflanzung Auf Campingplatz im Süden 
des Vorhabens 

4 ÖP sehr 
gering 
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Tabelle 3: Beschreibung und Bewertung der Laubbäume 

Nr. Art  Stamm-
umfang 
in cm 

Unternut-
zung 

Sonstiges Öko-
punkte 

1 Birne 
 

169 

33.41 Fett-
wiese mittle-
rer Standorte 

(6 ÖP) 

Astabbruch, mittel bis hohe 
Eignung als Fledermausquar-
tier 

1014 

Astabbruch, keine Eignung als 
Fledermausquartier 
 

Astabbruch, keine Eignung als 
Fledermausquartier 
 

2 Birne 
 

140 Astabbruch, hohe Eignung als 
Fledermausquartier 

840 

3 
 

Birne 
  

128 Astabbruch, hohe Eignung als 
Fledermausquartier 

768 

4 Birne 153 Astabbruch, keine Eignung als 
Fledermausquartier 

612 

5 Apfel 88 - 528 

6 Apfel 101 - 606 

7 Apfel 96 Rindenabplatzung mit geringer 
Quartierseignung 

576 

8 Esche 191 - 1146 

9 Apfel 109 3 Astabbrüche ohne Eignung 
als Fledermausquartier 

654 

10 Vogelkirsche 94 - 564 

11 Esche 320 - 1920 

12 Vogelkirsche 76 - 456 

13 Esche 281 - 1686 

14 Esche 214 - 1284 

Summe 12.960 

 

3.1.3 Schutzgut Tiere  
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Nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist eine Berück-

sichtigung artenschutzfachlicher Belange (gem. § 44 NatSchG) im Rahmen des B-Planverfah-

rens erforderlich. Parallel zum Umweltbericht wurde ein Artenschutzbericht mit detaillierter 

Beschreibung der Methodik und der Ergebnisse der stattgefundenen Untersuchungen erarbei-

tet, welcher in folgendem Abschnitt reduziert wiedergegeben wird (siehe Anhang 3).  

Lebensraum 

Die überplanten Flächen des Untersuchungsgebiets sind überwiegend durch die Lebensräume 

Fettwiese, Ruderalvegetation, Gehölzen, Einzelbäumen und befestigten Flächen geprägt. Vor-

belastungen für die Tierarten sind durch Lärm- und Abgasemissionen der anliegenden Ge-

bäude und der Badstraße gegeben. 

Fledermäuse 

Bei einer Baumhöhlenkartierung im April 2025 wurden die Gehölze auf fledermausfreundli-

chen Strukturen geprüft. Es konnten insgesamt zwei Baumhöhlen mit hoher Eignung als Fle-

dermausquartier und eine Baumhöhle mit mittlerer bis hoher Eignung als Fledermausquartier 

festgestellt werden (vgl. Anhang 3), jedoch an Bäumen welche im Bestand verbleiben. Fle-

dermäuse oder Hinweise auf Fledermäuse (z.B. Kotpellets, Verfärbungen) konnten bei der 

Begehung des Schuppens nicht festgestellt werden. 

Bei den fünf Begehungen bzw. Untersuchungen mit dem Bat-Corder konnten insgesamt 12 

Fledermausarten(-gruppen) im Untersuchungsgebiet sowie im nahen Umfeld sicher nachge-

wiesen werden. Ausflüge konnten insbesondere für das Gebäude jedoch keine beobachtet 

werden.  

Besonders aktiv waren die Rauhaut-/Weißrandfledermaus, Mückenfledermaus und die Zwerg-

fledermaus, deren frühe Aktivität auf nahegelegene Quartiere schließen lässt. Quartiere im 

Untersuchungsgebiet selbst wurden bei den Untersuchungen nicht festgestellt. Weitere Arten 

wie Mopsfledermaus, die Bechsteinfledermaus, das Braune/Graue Langohr, die Nyctaloide, 

die keine Mittlere Myotis, die Zweifarbfledermaus, das Große Mausohr und die Breitflügelfle-

dermaus wurden seltener und meist spät in der Nacht erfasst, sodass Quartiere in direkter 

Umgebung unwahrscheinlich sind. Die durchschnittlich sehr hohe Rufanzahl pro Nacht (496) 

deutet auf eine intensive Nutzung des Gebiets als Jagdhabitat hin. 

Aufgrund der Nutzung des Gebietes, hauptsächlich in den Randbereichen (Gärten) als Jagd-

habitat und der äußerst hohen Fledermausaktivität hat das B-Plangebiet insgesamt eine mitt-

lere bis hohe Bedeutung für die Fledermäuseï vorrangig als Jagdhabitat. 
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Vögel 

Das Gebiet wurde an 6 Terminen begangen. Es konnten insgesamt im Bereich des Untersu-

chungsgebietes 26 Vogelarten nachgewiesen werden, wovon 6 Arten innerhalb des Vorhabens 

als planungsrelevante Vogelarten eingestuft werden:  

- V   =  Art der Vorwarnliste (schonungsbedürftige Art): Goldammer,  
   Haussperling, Stockente, Turmfalke 

- 3   =  gefährdet: Star, Türkentaube 

 

Zudem zählt der Turmfalke nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten 
Vogelarten. 

Vogelarten des Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie kommen im Gebiet nicht vor. 

 

Von den planungsrelevanten Vogelarten brüten Star und Türkentaube innerhalb des Untersu-
chungsgebiets. 

Aufgrund seiner Bedeutung als Bruthabitat für die Türkentaube und dem Star wird das Un-

tersuchungsgebiet als mittel bedeutsam für die Avifauna eingeschätzt. 

Eidechsen 

Die Erfassung von Eidechsen erfolgte an insgesamt vier Terminen unter günstigen Witte-

rungsbedingungen durch flächendeckendes Abgehen sowie gezieltes Absuchen von Struktu-

ren, die sich als Verstecke eignen, z.B. Umdrehen von Steinen, Totholz, etc. Bei den Bege-

hungen konnten im Süden des Vorhabengebietes auf dem Campingplatz Zauneidechsen ge-

funden werden. Somit weist das Gebiet eine mittlere Bedeutsamkeit für Eidechsen auf. 

Aufgrund der Bedeutung des Gebietes für die Fledermäuse, Eidechsen und Vögel weist das 

Schutzgut Tiere insgesamt eine mittlere Bedeutung für den untersuchten Landschaftsraum 

auf. 

3.1.4 Schutzgut Boden 

Gemäß der Bodenkarte von Baden-Württemberg (LGRB-Kartenviewer) besteht das Ausgangs-

material der vorhandenen Bodentypen des Untersuchungsraumes aus Siedlungsboden, wel-

cher unbewertet ist. 
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3.1.5 Schutzgut Wasser 

Als oberste grundwasserführende Schicht steht innerhalb des Untersuchungsgebietes Flu-

vioglaziale Kiese und Sande im Alpenvorland (GWL) an. Entsprechend des geologischen Un-

tergrundes wird die Durchlässigkeit des Grundwasserleiters mit hoch und die Ergiebigkeit mit 

sehr hoch bewertet. Das Schutzpotential der Deckschichten ist sehr gering. 

Vorbelastet wird das Gebiet durch die Badstraße und angrenzende Siedlungsgebiete. 

Insgesamt weist das Schutzgut Grundwasser eine mittlere bis hohe Bedeutung für den 

Naturhaushalt auf. 

Oberflächengewässer 

Der Siechenbach, ein Gewässer II. Ordnung verläuft im Osten durch das Plangebiet. 

3.1.6 Schutzgut Klima/ Luft 

Auf den Grünlandflächen mit Einzelbäumen entsteht Frisch-/ und Kaltluft welche aufgrund der 

vorhandenen Geländeneigung in Richtung Süden in die Luftleitbahn des Siechenbachs bzw. 

der Wutach. Es besteht dadurch Siedlungsbezug durch umliegende Ortschaften. 

Als Vorbelastungen treten Abgasemissionen durch bestehendes Siedlungsgebiet und die 

Badstraße auf. 

Aufgrund des Siedlungsbezuges wird das Untersuchungsgebiet insgesamt als mittel für das 

Schutzgut Klima/ Luft eingeschätzt.  

3.1.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist überwiegend von Grünland und Gehölzen (Einzelbäume, Feldhecke) 

sowie durch befestigte Fläche geprägt. Das Grünland weist eine geringe Eigenart, Vielfalt und 

Naturnähe auf, während die Einzelbäume im Zentrum des Gebiets eine hohe Eigenart, Vielfalt 

und hohe Naturnähe aufweisen. Die befestigte Fläche weist hingegen eine geringe Eigenart, 

Vielfalt und Naturnähe auf. Es bestehen weitläufige Blickbeziehungen auf Grünland und Ge-

hölze, welche jedoch durch angrenzendes Wohngebiet vorbelastet werden. 

Insgesamt weist das B-Plangebiet daher eine geringe bis hohe Bedeutung für das Schutzgut 

Landschaftsbild auf. 
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3.1.8 Schutzgut Mensch/ Erholung 

Das B-Plangebiet besteht im Norden hauptsächlich aus Grünland. Im Süden des Gebietes 

befindet sich ein Caravanstellplatz, welcher jedoch erhalten bleibt. Als Vorbelastungen treten 

Lärmbelastungen durch die Badstraße und angrenzende Siedlungsgebiete auf. 

Insgesamt weist das B-Plangebiet daher eine geringe Bedeutung für den Menschen und 

die Erholung auf. 

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Archäologische Fundstellen innerhalb des B-Plangebietes sind nicht bekannt.  

Es hat daher keine Bedeutung für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter.  

3.1.10  Schutzgut Fläche   

Die Fläche des B-Plangebietes ist größtenteils unbebaut und unbefestigt. Sie besteht haupt-

sächlich aus Grünland und Ruderalvegetation. Als Vorbelastung werden die versiegelten Flä-

chen gewertet.  

Insgesamt weist das B-Plangebiet daher eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Fläche 

auf. 

3.2 Beschreibung der Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Die Auswirkungen des B-Planes auf die Schutzgüter werden nachfolgend beschrieben und 

bewertet:  

Pflanzen/Biotoptypen 

Anlagebedingt hat die Ausweisung des B-Plangebiets folgende Auswirkungen auf das 

Schutzgut Pflanzen/Biotope zur Folge: 
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Tabelle 4: Anlagebedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Pflanzen/Biotoptypen 

 

Bestand Planung 

Biotoptyp m²/ St. ÖP ÖP m²/ St. Biotoptyp 

Mäßig ausgebauter Bachabschnitt 
(12.21; mittlere Bed., 16 ÖP) 

1.069 m² 17.104 1.881 1.881 m² Versiegelung (60.10; Gebäude, 60.22 Wege, 
Terrassen, sehr geringe Bed. 1 ÖP) 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41; 
mittlere Bed.; 13 ÖP) 

3.743 m² 48.659 1.500 1.500 m² Versiegelung (60.21; Straßenverkehrsflächen; 
sehr geringe Bed. 1 ÖP) 

Nitrophytische Saumvegetation (35.11; 
mittlere Bed., 12 ÖP)  

106 m² 1.272 5.890 2.945m² Befestigung (60.23; überbaubare Flächen des 
Sondergebiets; sehr geringe Bed. 2 ÖP)  

Grasreiche ausdauernde Ruderalvege-
tation (35.64; mittlere Bed., 11 ÖP)  

718 m² 7.898 20.388 3.398 m² Unbebaute Grundstücksflächen (Gärten, 
Grünflächen 60.63; geringe Bed. 6 ÖP) 

Acker mit fragmentarischer Unkrautve-
getation (37.11; sehr geringe Bed., 4 
ÖP)  

79 m² 316 17.104 1.069 m² Wasserfläche (12.21; mäßig ausgebauter 
Bachabschnitt; mittlere Bed., 16 ÖP) 

Feldhecke mittlerer Standorte (41.22; 
hohe Bed., 17 ÖP) 

128 m² 2.176 4.914 378 m² Öffentliche Grünfläche (Wiese/Blühstreifen 
33.41; Fettwiese mittlerer Standorte; mittlere 
Bed.; 13 ÖP) Ą A1 

Gebüsch aus naturraum- oder standort-
untypischer Artenzusammensetzung 
(44.10; mittlere Bed., 10 ÖP) 

189 m² 1.890 1.184 2 St. Baumpflanzung im Bereich der Wohngebiets-
fläche (Bäume 45.30; 1 Baum = 592 ÖP1) Ą 
A2  

Heckenzaun (44.30; sehr geringe Bed., 
4 ÖP) 

149 m² 596 5.473 421 m² Private Grünfläche/Gewässerrandstreifen (Er-
halt: Fettwiese mittlerer Standorte 33.41; 
mittlere Bed.; 13 ÖP)  

Einzelbäume (45.30; sehr hohe Bed.) 
14 St. 

14 St. 12.960 1.272 106 m² Private Grünfläche/Gewässerrandstreifen (Er-
halt: Nitrophytische Saumvegetation 35.11; 
mittlere Bed.; 12 ÖP)  
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1 = Obstbaum: Stammumfang nach 25 Jahren: 60 cm; Stammfang zum Pflanzzeitpunkt: 14 cm; Unternutzung Garten 60.63, geringe Bedeutung Ą Bilanz: 74 cm x 
8 ÖP = 592 ÖP/ Baum 
  
 

Von Bauwerken bestandene Fläche 
(60.10; sehr geringe Bed., 1 ÖP) 

662 m² 662 20 5 m² Private Grünfläche/Gewässerrandstreifen (Er-
halt: Heckenzaun 44.30; sehr geringe Bed.; 4 
ÖP) 

Völlig versiegelte Straße oder Platz 
(60.21; sehr geringe Bed., 1 ÖP) 

1.471 m² 1.471 204 
 

51 m² Öffentliche Grünfläche/Gewässerrandstreifen 
(Erhalt/Entwicklung: Platz mit wassergebun-
dener Decke, Kies oder Schotter mit Pflanzen-
bewuchs 60.23*; Aufwertung: Faktor 2,0; 
sehr geringe Bed., 4 ÖP )  

Gepflasterte Straße oder Weg (60.22; 
sehr geringe Bed., 1 ÖP) 

161 m² 161 2.176 128 m² Öffentliche Grünfläche/Gewässerrandstreifen 
(Feldhecke mittlerer Standorte 41.22; hohe 
Bed.; 17 ÖP)  

Weg oder Platz mit wassergebundener 
Decke, Kies oder Schotter (60.23; sehr 
geringe Bed., 2 ÖP) 

2.724 m² 5.448 968 88 m² Öffentliche Grünfläche/Gewässerrandstreifen 
(Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 
35.64; mittlere Bed.; 11 ÖP) 

Weg oder Platz mit wassergebundener 
Decke, Kies oder Schotter mit Pflan-
zenbewuchs (60.23*; Aufwertung: 
Faktor 2,0; sehr geringe Bed., 4 ÖP) 

512 m² 2.048 210 21 m² Öffentliche Grünfläche/Gewässerrandstreifen 
(Gebüsch aus naturraum- oder standortunty-
pischer Artenzusammensetzung 44.10; mitt-
lere Bed.; 10 ÖP)  

Unbefestigter Weg oder Platz (60.24; 
sehr geringe Bed., 4 ÖP) 

13 m² 39 11.778 12 St. Erhalt Einzelbäume (Nr. 1-4, 6-8, 10-14; 
45.30) 12 

Bodendecker-Anpflanzung (60.53; 
sehr geringe Bed., 4 ÖP) 

267 m² 1.068    

Gesamtsumme 11.991 m²/ 
14 St.  

103.768 74.962 11.991m²/ 
14 St. 

 

Defizit: Schutzgut Pflanzen/Biotoptypen 74.962 (Planung) - 103.768 (Bestand)= - 28.806 ÖP  
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Tiere 

Fledermäuse 

Durch die Realisierung des B-Plans werden zwei Bäume gerodet. Bei der Baumhöhlenkartie-

rung konnten insgesamt zwei Baumhöhlen mit hoher Eignung als Fledermausquartier und 

eine Baumhöhle mit mittlerer bis hoher Eignung als Fledermausquartier festgestellt werden. 

Diese Bäume bleiben jedoch im Bestand. Fledermäuse oder Hinweise auf Fledermäuse (z.B. 

Kotpellets, Verfärbungen) konnten bei der Begehung des Schuppens nicht festgestellt werden.  

Potenzielle Winterquartiere können aufgrund der vorgefundenen Strukturen ausgeschlossen 

werden. Bei den Transekten konnten insbesondere am Schuppen wie auch an den Bäumen 

keine ausfliegenden Fledermäuse beobachtet werden. 

Es wurden zwar Fledermäuse zeitnah nach Sonnenuntergang erfasst (ca. 10-15 min, einmalig 

eine Mückenfledermaus 6 min), jedoch keine ausfliegenden Fledermäuse im Untersuchungs-

gebiet kartiert. Schlussfolgernd wird davon ausgegangen, dass die früh erfassten Fleder-

mäuse Quartiere in der Umgebung des Untersuchungsgebietes besitzen. Die Untersuchungen 

zeigen zudem eine äußerst hohe Aktivität im Gebiet, das Gebiet wird somit als intensiv ge-

nutztes Jagdhabitat mit Schwerpunkt Ortsrand eingestuft.  

Da keine Leitlinien wegfallen und fast gänzlich alle Bäume im Bestand verbleiben, ist bei 

Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen (siehe 3.4.1) sowie der grünordnerischen Festset-

zungen nicht mit einer Beeinträchtigung des Jagdhabitats zu rechnen. Das Vorhabengebiet 

steht weiterhin als Jagdhabitat und Flugleitlinie für Fledermäuse zur Verfügung. Zusätzlich ist 

die Neuanlage einer Streuobstwiese, Blühstreifen und die Pflanzung zweier Bäume vorgese-

hen. Dadurch kann das Jagdhabitat für Fledermäuse weiter ökologisch aufgewertet werden. 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind ebenfalls ausgeschlossen. 

Vögel 

Insgesamt wird das Untersuchungsgebiet nur von einigen wenigen Vogelarten wie Amsel, 

Bachstelze, Buchfink sowie Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Blau- und Kohlmeise als Brutha-

bitat und Nahrungsraum genutzt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich durch die Baumaß-

nahmen der Erhaltungszustand dieser lokalen Populationen nicht signifikant verschlechtert. 

Als Maßnahme zur Vermeidung des Tötungsverbots sind die notwendigen Rodungsarbeiten 

außerhalb der Vegetationsperiode vom 01. November bis 28./29. Februar durchzuführen.  
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Da im weiteren Umfeld ausreichend Nahrungsplätze vorhanden sind, wird bei der Umsetzung 

des Vorhabens kein essenzieller Nahrungsraum verloren gehen, sodass für diese Arten eine 

erhebliche Betroffenheit auszuschließen ist. Zudem wird das Gebiet für die Avifauna durch 

Pflanzungen von Bäumen, welche neuen Nahrungs- und Bruthabitate darstellen, aufgewertet. 

Aufgrund der Betroffenheit des Stars sind jedoch CEF-Maßnahmen umzusetzen. Der Baum, 

auf welchem die Türkentaube brütet wird geschützt. Somit ist die Türkentaube nicht betrof-

fen. 

Eidechsen 

Da im Untersuchungsgebiet Reptilien nachgewiesen wurden, welche sich jedoch auf Gelände 

befinden in welches vorraussichtlich nicht eingegriffen wird, sind keine CEF-Maßnahmen not-

wendig. Der Lebensraum bleibt für die Eidechsen weiterhin bestehen. Bei Beachtung der Ver-

meidungsmaßnahmen ist eine Erfüllung der Verbotstatbestände, gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 

BNatSchG nicht zu erwarten. 

Da das Gebiet weiterhin als Nahrungs-/ Brut-/ und Jagdhabitat bestehen bleibt, wegfallende 

Nistmöglichkeiten des Stars per CEF-Maßnahme ausgeglichen werden, der Zauneidechsenbe-

stand geschützt wird und das Gebiet zudem aufgewertet wird (Blühstreifen, Baumpflanzun-

gen, Streuobstwiese) wird von keinem nachhaltigen und erheblichen Eingriff für das 

Schutzgut Tiere ausgegangen. Bei Durchführung der festgesetzten artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen ist eine Erfüllung der Verbotstatbestände, gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG 

nicht zu erwarten. 

Boden 

Aufgrund des Ausgangszustandes (Siedlungsboden), welcher unbewertet ist, besteht für das 

Schutzgut Boden daher durch das B-Plangebiet kein Kompensationsbedarf. 

Schutzgut Grundwasser 

Während der Bauphase wird darauf geachtet, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Öle, 

Diesel, Fette etc.) in den Boden gelangen (siehe grünordnerische Festsetzungen). Eine bau-

bedingte Beeinträchtigung des Grundwassers ist daher nicht zu erwarten. Das anfallende Nie-

derschlagswasser wird vor Ort versickert, weswegen keine Verringerung der Grundwasser-

neubildung zu befürchten ist. Aufgrund des sehr geringen Schutzpotenzial der Deckschichten 

im Vorhabengebiet, wird die mögliche Beeinträchtigung des Grundwassers bei z.B. Lösch-

arbeiten als erheblich bewertet. 
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Schutzgut Fläche 

Die Überbauung und Versiegelung von bisher unbebauten privater Gartenfläche stellen eine 

anlagebedingte Beeinträchtigung dar.  

Somit hat das Bauvorhaben für das Schutzgut Fläche eine erhebliche und nachhaltige 

Beeinträchtigung zur Folge.  

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb des B-Plangebietes sind keine archäologischen Fundstellen bekannt. 

Es sind daher keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu 

befürchten. 

Im Folgenden werden die verbleibenden erheblichen und damit ausgleichspflichtigen Ein-

griffe/Beeinträchtigungen und deren Bilanzierung für die Schutzgüter nochmals zusammen-

fassend dargestellt: 

Durch die Ausweisung des B-Plangebiets ist mit folgenden Beeinträchtigungen/ negativen 

Auswirkungen zu rechnen: 

- erhebliche ausgleichspflichtige Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanzen/ Biotope 

durch den Verlust verschiedener Biotoptypen (28.806 ÖP) 

- mögliche erhebliche ausgleichspflichtige Beeinträchtigung des Schutzgutes Grundwas-

ser durch die nicht ausschließbare Gefahr von Schadstoffeintrag 

- erhebliche ausgleichspflichtige Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche durch den Ver-

lust und die Überformung von bisher unverbauten und unversiegelten Flächen 

3.3 Beschreibung der Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich die oben aufgeführten Beeinträchtigungen 

nicht einstellen. 

3.4 Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung, zum Ausgleich und zum Ersatz 

der nachteiligen Auswirkungen des B-Planes 

3.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verminderung  



B
u

r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
r

     

Bebauungsplan ĂBei der Mühle IIñ                   16.12.2025  Seite 22 von 31 
Umweltbericht  

Gemeinde 
Lauchringen 

Folgende Maßnahmen werden zur Vermeidung/Verminderung innerhalb des Bebauungsplan-

gebietes durchgeführt: 

- wasserdurchlässige Beläge für PKW-Parkplätze im Bereich des Wohngebietes sowie für 

die Standplätze und weitere Geländeoberfläche im Bereich des Sondergebietes 

- Versickerung des Niederschlagswassers bei geeignetem Untergrund 

- Tabuzonen (Gewässerrandstreifen, geschütztes Biotop, Zauneidechsenhabitate)  

- Baumschutzmaßnahmen 

- Die Rodung von Gehölzen ist nur zwischen dem 1. November und dem 28./29. Februar 

zulässig.  

-  Falls der Schuppen im Zeitraum März-Oktober abgerissen werden muss, so sind alle 

Öffnungen und Spalten bis Ende Februar zu verschließen, um den Fledermäusen im 

Aktivitätszeitraum keine möglichen Zwischenquartiere zu bieten und diese schlussend-

lich zu stören oder gar zu verletzen/ töten. Als Ersatz werden zwei Fledermauskästen 

festgesetzt, welche am gegenüberliegenden Wohnhaus auf 4-5 m Höhe in Ost-/ Süd-

lage angebracht werden müssen.  

- Beleuchtungsverbot für Gehölze am Bach und der Einzelbäume 

- Festsetzung der Außenbeleuchtung als insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. Natri-

umdampf-Niederdruckleuchten, LED warmweiß) in nach unten strahlenden Gehäusen 

im Rahmen des B-Planes 

3.4.2 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 

Im Folgenden werden mögliche Kompensationsmaßnahmen und deren Bewertung/ Bilanzie-

rung aufgeführt: 

A1: Ansaat eines Blühstreifens/Wiese im Bereich der Öffentlichen Grünfläche 

Die öffentliche Grünfläche (Verkehrsbegleitgrün) wird als Blühstreifen/Wiese (Biotoptyp 

33.41, 13 ÖP) angelegt. Dazu erfolgt eine Ansaat mit geeigneter Sattgutmischung für Blu-

menwiesen mit Blumenanteil von ca. 50 %, z.B.: die Sattgutmischungen ĂBlumenwiese (Blu-

men 50% / Grªser 50%)ñ oder von Ă23 Bl¿hende Landschaftñ der Firma Rieger-Hofmann in 

den vorbereiteten Untergrund. Die Pflege erfolgt als zweimalige Mahd im Jahr (Juni und Au-

gust-September). Eine Düngung der öffentlichen Grünflächen ist untersagt. 

Anrechnung für folgende Schutzgüter: 

Umfang: 378 m² 

Pflanzen/ Biotoptypen: wurde bereits in der Tabelle 4 verrechnet 

Tiere:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 
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Landschaftsbild:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

A2: Pflanzung von Obstbäumen im Bereich des Wohngebiets 

Pflanzung von zwei als heimische standortgerechte Obstbäumen innerhalb des Wohngebietes. 

Die Auswahl der Pflanzarten hat anhand der Pflanzenliste im Anhang zu erfolgen. Die Pflanz-

standorte sind frei wählbar.  

Anrechnung für folgende Schutzgüter: 

Umfang: 2 St. 

Pflanzen/ Biotoptypen: wurde bereits in der Tabelle 4 verrechnet 

Tiere:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

Landschaftsbild:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

E1: Umwandlung eines Ackers in eine Streuobstwiese 

Umwandlung von einem intensiv bewirtschafteten Acker (37.11) auf Flurstück 641 und 132/2 

Gemarkung Oberlauchringen in einen Streuobstbestand (45.40 b). Dazu erfolgt eine Ansaat 

mit geeigneter Saatgutmischung für Blumenwiesen mit Blumenanteil von ca. 50 %, z.B.: die 

Saatgutmischungen ĂBlumenwiese (Blumen 50% / Grªser 50%)ñ oder von Ă23 Bl¿hende 

Landschaftñ der Firma Rieger- Hofmann in den vorbereiteten Untergrund. Die Pflege erfolgt 

als zweimalige Mahd im Jahr (Juni und August-September). Es wird eine Anzahl von 16 Obst-

bäumen (Hochstämme, 3 x verpfl., Stammumfang 14-16 cm) empfohlen.  

Anrechnung für folgende Schutzgüter: 

Umfang: 1.600 m² 

Pflanzen/ Biotoptypen: Bestand: 1.600 m² * 4 ÖP = 6.400 ÖP 

   Ziel: 1.600 m² * 19 ÖP = 30.400 ÖP 

   Aufwertung: 24.000 ÖP 

Tiere:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

Grundwasser: Aufwertung 3 Ökopunkte je Quadratmeter im Bereich der Hydroge-

   ologischen Einheiten fluvioglaziale Kiese und Sande (Alpenvorland) 

   3 ÖP/m² * 1.600 m² = 4.800 ÖP 

   Aufwertung: 4.800 ÖP 

Landschaftsbild:  schutzgutbezogen, verbal-argumentativ 

Aufwertung gesamt= 28.800 ÖP 



B
u

r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
r

     

Bebauungsplan ĂBei der Mühle IIñ                   16.12.2025  Seite 24 von 31 
Umweltbericht  

Gemeinde 
Lauchringen 

 

Abb. 2: Umzuwandelnder Acker mit Silphienbestand 

 

 

CEF1: Star  

Zum Ausgleich des Verlustes von Fortpflanzungsstätten der höhlenbrütenden Vogelarten Star 

werden vor der Gehölzrodung im räumlichen Zusammenhang künstliche Nisthilfen (Firma 

Schwegler) angebracht. Somit ergibt sich folgende Anzahl an künstlichen Nisthilfen: 

Å Star: 4 Nisthilfe 

 

Tabelle 5: Gegenüberstellung der erheblichen Beeinträchtigungen und der Kompensations-

maßnahmen für die betroffenen Schutzgüter  

Konflikte 
 

Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

Nr. Beschreibung der Ein-
griffssituation 

Öko-
punkte 
(ÖP) 

Nr. Beschreibung Öko-
punkte 
(ÖP) 

K1 Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Pflanzen/ 
Biotoptypen durch den 
Verlust verschiedener Bi-
otoptypen 

28.806 E1 Umwandlung eines Ackers in 
eine Streuobstwiese (schutz-
gutbezogen und schutzgut-
übergreifend) 

28.800 

   A1 ï A2 (bereits in Tabelle 4 verrechnet) 
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¶ Gestaltung von unbebauten Grundstücksflächen 

Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für Stell-

plätze, Zufahrten, Zugänge verwendet werden, als Grün- und Gartenfläche anzulegen 

und dauerhaft zu unterhalten. Die Anlage einer einseitigen, monotonen oder flächigen 

Gestaltung der Gartenflächen in Form von Stein- oder Schottergärten durch die Aus-

bringung von Schotter, Kies, Steinen, Findlingen, Glassteinen und ïsplittern und / oder 

Vliesen ist unzulässig. 

 Es sind die Pflanzenarten der Pflanzenliste (Anhang 1) zu verwenden. 

¶ Tabuzone (Gewässerrandstreifen, geschütztes Biotop; Vermeidungsmaßnahme V3) 

 Jegliche Eingriffe in die gemäß Maßnahmenplan geschützten Flächen (Gewässerrand-

streifen, geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG), wie die Errichtung von baulichen 

Anlagen, Nebenanlagen, Zäunen, Stellplätzen o.ä., sowie die Einbeziehung der Flächen 

als Hausgärten, sind grundsätzlich untersagt. Die Fläche dient dem Erhalt des Gewäs-

serrandstreifens sowie der Gehölz- und Biotopstrukturen zur Vermeidung von arten-

schutzrechtlichen Konflikten (Fledermäuse, Avifauna). Dabei vorhandene standortge-

rechte Bäume und Sträucher zu erhalten, für Neupflanzungen sind nur standortgerechte 

Bäume und Sträucher zulässig. Im Falle einer möglichen Gefährdung während der Bau-

phase ist ein Bauzaun zu errichten.  

 Lediglich innerhalb des Wohngebietes im Bereich des bestehenden Gebäudes sind im 

Rahmen des Ausbaus für Dämmung Eingriffe in den Gewässerrandstreifen zulässig. Die 

zulässige Dämmstoffstärke ist im Gewässerrandstreifen auf maximal 0,5 m beschränkt. 

¶ Baumschutzmaßnahmen 

Wohngebiet 

 Die im Maßnahmenplan entsprechend dargestellten Bäume sind zu schützen und zu er-

halten. Bei Gefährdung während der Baumaßnahmen sind zum Schutz des Stammes 

und des Wurzelbereiches der zu erhaltenden Bäume Schutzmaßnahmen entsprechend 

den Vor-gaben der DIN 18920 durchzuführen. Bei Abgängigkeit ist eine gleichwertige 

Ersatzpflanzung an selbiger Stelle vorzunehmen. 

 Sondergebiet 

 Die gekennzeichneten Bäume innerhalb des Sondergebiets sind zu erhalten. Bei Bau-

maßnahmen sind ggf. Baumschutzmaßnahmen vorzunehmen. Bei Rodung der übrigen 

Bäume ist eine Ersatzpflanzung im Verhältnis 1:2 im Bereich des Sondergebietes vor-

zunehmen. Dabei sind heimische standortgerechte Arten gemäß Pflanzenliste zu pflan-

zen. Im Vorfeld einer Rodung der Bäume, sind diese nach Brutstandorten von Vögeln 

und Quartierstandorten von Fledermäusen zu untersuchen. Werden entsprechende 
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Nachweise gefunden, sind als CEF-Maßnahmen Vogelnistkästen und/oder Fledermaus-

kästen im nahen Umfeld anzubringen. Die Anzahl und die genauen Standorte sind mit 

der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  

¶ Maßnahmen zum Schutz von Tieren 

 Die Rodung von Gehölzen ist nur zwischen dem 1. November und dem 28./29. Februar 

zulässig. 

 Falls der Schuppen im Zeitraum März-Oktober abgerissen werden muss, so sind alle 

Öffnungen und Spalten bis Ende Februar zu verschließen, um den Fledermäusen im 

Aktivitätszeitraum keine möglichen Zwischenquartiere zu bieten und diese schlussend-

lich zu stören oder gar zu verletzen/ töten. Als Ersatz werden zwei Fledermauskästen 

festgesetzt, welche am gegenüberliegenden Wohnhaus auf 4-5 m Höhe in Ost-/ Südlage 

angebracht werden müssen.  

 Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundliche 

Leuchtmittel (z.B. Natriumdampf-Niederdruckleuchten, LED warmweiß) in nach unten 

strahlenden Gehäusen zulässig.  

 Die Beleuchtung des Gebietes ist auf ein Minimum zu reduzieren. Das Anstrahlen der 

bestehenden Gehölze entlang des Baches sowie der Einzelbäume ist untersagt.  

 Die Zauneidechsenhabitate innerhalb des Sondergebietes SO Erholung sind zu erhalten. 

Bei eventuellen Baumaßnahmen sind die erforderlichen Untersuchungen und Maßnah-

men im Vorfeld der möglichen Baumaßnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde ab-

zustimmen. Gegebenenfalls sind Vergrämungsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen 

durchzuführen. 

 Einfriedungen müssen einen Mindestabstand zur Geländeoberfläche von 10 cm aufwei-

sen, um den Durchlass für Kleintiere zu gewährleisten.  

 Im Vorfeld der Baumaßnahme sind vier Vogelnistkästen (Star, z.B. Firma Schwegler) in 

den Bestandsbäumen innerhalb des Wohngebietes anzubringen. 

¶ Pflanzfestsetzungen 

 Wohngebiet 

 Innerhalb der ausgewiesene Wohngebietsfläche sind zwei heimische standortgerechte 

Obstbäume zu pflanzen. Die Pflanzenarten und Pflanzqualitäten sind der Pflanzenliste 

(Anhang 1) zu entnehmen. Die Pflanzstandorte sind frei wählbar. Beim Ausfall von Bäu-

men sind Nachpflanzungen vorzunehmen.  
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 Öffentliche Grünfläche (Verkehrsbegleitgrün) 

 Die öffentlichen Grünflächen (Verkehrsbegleitgrün) ist als Blühwiese anzulegen und 

dauerhaft zu unterhalten (Ansaat mit geeigneter Sattgutmischung für Blühwiesen/Blüh-

streifen mit 100% Blumenanteil, z.B. Saatgutmischung 08 ĂSchmetterlings-Wildbienen-

Saumñ von Rieger-Hofmann). Eine Düngung der Flächen ist untersagt. 

¶ Zeitpunkt der Pflanzung/ Pflege  

 Die durch die Pflanzgebote vorgegebenen Pflanzungen sind spätestens ein Jahr nach 

Fertigstellung der Baumaßnahme herzustellen. 

 Alle Pflanzungen sind dauerhaft fachgerecht zu unterhalten und bei Abgang gleichartig 

zu ersetzen.  

Auf folgende grünordnerische Maßnahmen wird im Rahmen des B-Planverfahrens hingewie-

sen: 

¶ Grenzabstände von Gehölzpflanzungen 

 Bei den Gehölzpflanzungen (Bäume, Sträucher und Hecken) sind die geltenden Rege-

lungen des Nachbarrechtsgesetzes von Baden ï Württemberg zu beachten 

¶ Maßnahmen zum Schutz von Tieren 

Verglaste Gebäudeansichten mit für Vögel gefährlichen Spiegelungs- und Transparenz-

situationen sind möglichst zu vermeiden oder mit entsprechenden Maßnahmen (z.B. 

geriffeltes und mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine) zu minimieren. Detaillierte 

Informationen zur bauseitigen Beachtung sind der Informationsbroschüre der Schwei-

zer Vogelwarte Sempach zu entnehmen (http://www.vogelglas.info/). 

4.1 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Um eine Kompensation der erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter zu gewähr-

leisten, wird eine Überwachung und Dokumentation der Umsetzung der Vermeidungs- sowie 

Kompensationsmaßnahmen (Anzeige des Umsetzungsbeginnes der Maßnahmen, Fotodoku-

mentation der Umsetzung) durch die Gemeinde gefordert.  

Des Weiteren ist die Anwendung der Bodenschutzrichtlinien bzgl. sachgemäßer Behandlung 

und Lagerung des Oberbodens während der Baumaßnahme zu kontrollieren. 

 

http://www.vogelglas.info/




B
u

r
k

h
a

r
d

 S
a

n
d

le
r

     

Bebauungsplan ĂBei der Mühle IIñ                   16.12.2025  Seite 31 von 31 
Umweltbericht  

Gemeinde 
Lauchringen 

Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und der CEF - Maßnahmen sind keine Verbots-

tatbestände nach §44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG durch das geplante Vorhaben weder für 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutz-

richtlinie zu erwarten. 

 

Christian Burkhard                        Dipl. Ing. (FH) 

Mitglied in der Architektenkammer          Baden-Württemberg 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentw. Landschaftsbau (FLL) 
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Pflanzenliste 
  
  
  

Laubbäume 1. Ordnung (über 20 m) 
Spitz-Ahorn Acer platanoides 
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
Hänge-Birke Betula pendula 
Rot-Buche Fagus silvatica   

Gemeine Esche Fraxinus excelsior   

Silber-Pappel Populus alba   

Trauben-Eiche  Quercus petraea   

Stiel-Eiche   Quercus robur   

Winter-Linde  Tilia cordata   

Sommer-Linde  Tilia platyphyllos   
       

Laubbäume 2. Ordnung (12/15-20 m) 
Feld-Ahorn   Acer campestre   

Schwarz-Erle  Alnus glutinosa   

Grau-Erle   Alnus incana   

Hain-Buche   Carpinus betulus   

Zitterpappel/ Espe  Populus tremula   

Vogelkirsche  Prunus avium   

Kulturapfel  Malus domestica   
Kultur-Birne  Pyrus communis   
Holz-Birne   Pyrus pyraster   

Silber-Weide  Salix alba    

Bruch-Weide  Salix fragilis   

Speierling   Sorbus domestica   
       

Laubbäume 3. Ordnung (5/7-12m) 
Holz-Apfel   Malus silvestris   

Sal-Weide   Salix caprea   

Echte-Mehlbeere  Sorbus aria    

Vogelbeere   Sorbus aucuparia   
       

Großsträucher Übergang zu Kleinbäumen (Laubgehölz 3-5/7 m) 
Kornelkirsche  Cornus mas   

Roter-Hartriegel  Cornus sanguinea   

Gemeine-Hasel  Corylus avellana   

Zweigriffliger Weißdorn  Crataegus laeviegata   

Eingriffliger Weißdorn  Crataegus monogyna   

Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaea   

Faulbaum   Frangula alnus   

Gemeiner Liguster  Ligustrum vulgare   

Gemeine Traubenkirsche Prunus padus   

Purgier Kreuzdorn  Rhamnus cathartica   

Purpur-Weide  Salix purpurea   

Mandel-Weide  Salix triandra   

Korb-Weide  Salix viminalis   

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra   

Roter Holunder  Sambucus racemosa   
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Wolliger Schneeball  Viburnum lantana   

Gemeiner Schneeball  Viburnum opulus   
       

Normale Sträucher (Laubgehölz 1,5-3m) 
Gemeine Heckenkirsche  Lonicera xylosteum   

Schlehdorn   Prunus spinosa   

Hunds-Rose  Rosa canina   

Wein-Rose   Rosa rubiginosa   
       

Klettergehölze 
Gemeine Waldrebe  Clematis vitalba   

Gemeiner Efeu  Hedera helix   

Gartengeißblatt  Lonicera caprifolium   

Weinrebe   Vitis vinifera   
       

Pflanzqualitäten 
Öffentliche Flächen/ Kompensationsmaßnahmen:    

Laubbäume:  Hochstämme, 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18cm 
Heister:  2 x verpflanzt, H = 125 ï 150 cm 
Sträucher:  2 x verpflanzt, 5 Triebe, H = 60 ï 100 cm 
       

Private Flächen:      

Laubbäume:  Hochstämme, 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16cm 
Heister:  2 x verpflanzt, H = 125 ï 150 cm 
Sträucher:  2 x verpflanzt, 5 Triebe, H = 60 ï 100 cm 
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Anhang 2:  Gesetze, Unterlagen und Literatur 

Gesetze und Verordnungen 

In der jeweils gültigen Fassung: 

¶ Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010  

¶ Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP)  

¶ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

¶ Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NATSCHG) 

¶ Bundesimmissionsschutzgesetz (BIMSCHG)  

¶ Baugesetzbuch (BAUGB)  

¶ Baunutzungsverordnung (BAUNVO)  

¶ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-
tes, Planzeichenverordnung (PLANZV)  

¶ Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

¶ Bundes-Bodenschutzgesetz (BBODSCHG)  

¶ Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG)  

¶ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)  

¶ Landeswaldgesetz (LWaldG) für Baden-Württemberg 

Unterlagen und Literatur 

¶ Baugesetzbuch 2004 - die neue Umweltprüfung, Bund deutscher Landschaftsarchitek-
ten BDLA (Hrsg.), 0ktober 2004, Berlin, 1. Auflage  

¶ Die Auswirkungen der Umsetzung der Plan - UP - Richtlinie in die städtebauliche Pra-
xis, Technische Universität Berlin, Forschungsgruppe Stadt + Dorf, Vortrag von Ass. 
Iur. Petra Lau, Oktober 2004, Nürnberg 

¶ Umweltprüfung in der Bauleitplanung, Zugewinn für den Naturschutz oder neue Pla-
nungslast?, Reinhard Zöllitz-Möller, Universität Greifswald, Vortrag Dezember 2004, 
Roststock 

¶ Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleit-
planung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie 
deren Umsetzung (Teil A: Bewertungsmodell; Teil B: Beispiele), Landesanstalt für Um-
weltschutz Baden-Württemberg, Oktober 2005, Karlsruhe 

¶ Arten, Biotope, Landschaft ï Schlüssel zum Erfassen, beschreiben, bewerten; 
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Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 3. Auflage 2001, Karlsruhe 

¶ Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensati-
onsbedarfs in der Eingriffsregelung, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg, August 2005, Karlsruhe 

¶ Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit ï Heft 23, Landesanstalt für Um-
weltschutz Baden-Württemberg, völlig überarbeitete Neuauflage, 2010 

¶ Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ï Arbeitshilfe, 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Dezember 2012 

¶ Südbeck, P., Andretzke, H., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Fischer, S., & Sud-
feldt, C. (2005). Methodenstandarts zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Max 
Planck Institut Für Ornithologie. Vogelwarte Radolfszell. 
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1.3 Rechtliche Grundlagen 

Eine Reihe von Tier- und Pflanzenarten unterliegt in Deutschland einem strengen Schutz. 

Gemäß § 44, Absatz 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population verschlechtert,  

Abb. 2: Blick von Westen: Bestandsge-
bäude mit abzureißendem Schuppen 

Abb. 3: Blick von Süden: Siechenbach mit 
Offenlandbiotop 

  
Abb. 4: Blick von Süd: Privatgarten mit an-
grenzendem Siechenbach  

Abb. 5: Blick von Südosten:  Privatgarten 
mit angrenzendem Siechenbach 
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Bei der Baumhöhlenkartierung konnten insgesamt zwei Baumhöhlen mit hoher Eignung als 

Fledermausquartier und eine Baumhöhle mit mittlerer bis hoher Eignung als Fledermausquar-

tier festgestellt werden. Die Bäume verleiben jedoch im Bestand. Fledermäuse oder Hinweise 

auf Fledermäuse (z.B. Kotpellets, Verfärbungen) konnten bei der Begehung des Schuppens 

nicht festgestellt werden. 

Über den Zeitraum von Mitte Mai bis Anfang August 2025 (Aufnahmedatum stationäres Er-

fassungsgerät) wurde das gesamte Vorhabengebiet sowie die angrenzenden Bereiche, mit 

fünf Begängen zu jeweils 1,5 h, mit dem Ultraschall-Detektor auf dort vorkommende Fleder-

mausarten zu Fuß kartiert (s. Tabelle 1). Darüber hinaus wurde zusätzlich ein stationäres 

Erfassungsgerät im Untersuchungsgebiet stationiert (Standort s. Fledermauskarte, Anhang 

1), womit die Erfassung über den gesamten Dunkelheits- bzw. Dämmerungszeitraum bei zwei 

zumeist aufeinanderfolgenden Nächten gesichert wurde. 

Tabelle 1: Erfassungstermine und Bedingungen der Fledermauskartierung 

Datum Bedingungen Sonnen-
aufgang 

Sonnen-
untergang 

26.05.2025 7/8-1/8 bewölkt, 14-10°C, 0-3 bft 05:37 21:11 

13.06.2025 1/8-0/8 bewölkt, 24-23 °C, 1 bft 05:28 21:25 

13.07.2025 2/8-1/8 bewölkt, 22-20 °C, 3-2 bft 05:43 21:22 

06.08.2025 1/8 bewölkt, 19-15 °C, 0 bft 06:11 20:54 

05.09.2025 1/8-0/8 bewölkt, 14-12 °C, 1 bft 06:51 19:59 

2.2  Vögel 

Die avifaunistischen Bestandserfassungen erfolgten flächendeckend als Revierkartierungen 

nach der Methode von SÜDBECK et al. (2005). Die Kartierungen fanden an sechs Begehungs-

terminen (Tagbegehungen) zwischen Ende März und Ende Juni 2025 zu geeigneten Zeiten 

und Wetterbedingungen statt (s. Tabelle 2).  

Es wurden alle Vogelarten notiert, die sowohl visuell als auch akustisch durch ihre artspezifi-

schen Lautäußerungen im Untersuchungsgebiet festgestellt werden konnten. Revieranzei-

gende Merkmale wie singende oder balzende Männchen, Revierauseinandersetzungen, Paare 

oder Altvögel mit Futter oder Nistmaterial und bettelnde Jungvögel fanden besondere Berück-

sichtigung. Anhand dieser Beobachtungsdaten wurde der Status jeder erfassten Vogelart für 

das Untersuchungsgebiet (Brutvogel, Nahrungsgast, Durchzügler) ermittelt. Da viele Vogel-

arten durch ihre Wechselbeziehung zwischen Brutplatz und Nahrungsfläche einen hohen 

Raumbedarf aufweisen, wurden neben der eigentlichen Vorhabenfläche auch umliegende Ha-

bitate im näheren Umfeld in die Untersuchung mit aufgenommen.  
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Tabelle 2: Erfassungstermine der Brutvogelkartierung 

Datum Uhrzeit 
30.03.2025 Revierkartierung 

19.04.2025 Revierkartierung 

16.05.2025 Revierkartierung 

27.05.2025 Revierkartierung 

13.06.2025 Revierkartierung 

29.06.2025 Revierkartierung 

2.3      Reptilien 

Die Erfassung von Reptilien erfolgte an insgesamt vier Terminen unter günstigen Witterungs-

bedingungen durch flächendeckendes Abgehen sowie gezieltes Absuchen von Strukturen, die 

sich als Verstecke eignen, z.B. Umdrehen von Steinen, Totholz. 

Tabelle 3: Erfassungstermine und Bedingungen der Reptilienkartierung 

Datum Uhrzeit Bedingungen 
02.05.2025 11:30-12:30 23-24°C, 2-3 bft, 0/8 bewölkt 

30.05.2025 12:15-13:00 23°C, 3 bft, 0/8 bewölkt 

03.07.2025 10:30-11:30 26°C, 2 bft, 1/8 bewölkt 

18.08.2025 15:15-16:15 27°C, 4-3 bft, 0/8 bewölkt 

3. Ergebnisse 

3.1  Fledermäuse 

Im Zuge der Fledermauserfassungen konnten insgesamt 12 Fledermausarten(-gruppen) im 

Untersuchungsgebiet sowie im nahen Umfeld sicher nachgewiesen werden (s. Tabelle 5). Das 

stationäre Erfassungsgerät wurde an einem Obstbaum innerhalb des Gartens installiert (s. 

Karte Fledermauskartierung, Anhang 1). Fledermäuse, welche sich bioakustisch nicht sicher 

unterscheiden lassen, werden als Rufgruppen zusammengefasst (s. Phänologietabelle Anhang 

2).  
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Bei den Detektoruntersuchungen konnte beobachtet werden, wie die Fledermäuse den Ge-

hölzrand entlang des Siechenbachs als Leitlinie verwenden. Die Phänologietabelle (s. Anhang 

2) zeigt eine insgesamt äußerst hohe Aktivität der Fledermäuse im Untersuchungsgebiet. Pro 

Aufnahmenacht wurden insgesamt durchschnittlich 496 Rufe aufgezeichnet. Diese äußerst 

hohe Aktivität ist neben dem Gehölzbestand auch auf den Siechenbach zurückzuführen. 

Tabelle 4: Nachgewiesene Fledermausarten und deren Schutzstatus 

Fledermausart (lat.) Fledermausart (d.) RL BW RL D 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 2 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 2 3 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 2 

Myotis brandtii/mystacinus* Brandtflederm./Kl. Bartflederm. 1 / 3 - / - 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 3 - 

Myotis myotis Großes Mausohr 2 - 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler i V 

Pipistrellus nathusii/kuhlii* Rauhaut-/Weißrandflederm. i / D - / - 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3 - 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus G - 

Plecotus auritus/austriacus Braunes/Graues Langohr 3 / 1 3 / 1 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D 

Rote Liste der Fledermäuse Baden-Württemberg bzw. Deutschlands Kategorien: 0=Ausgestorben oder verschollen; 

1=Vom Aussterben bedroht; 2=Stark gefährdet; 3=Gefährdet; G=Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; 

R=Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen; D=Daten defizitär; V=Arten der Vorwarnliste; 

i=gefährdete wandernde Tierart. 

Die am häufigsten im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermausart ist die Rauhaut/ 

Weißrandfledermaus gefolgt von der Zwergfledermaus. Danach folgt mit sehr großem Ab-

stand die Mückenfledermaus gefolgt von der Wasserfledermaus und der Rufgruppe der mitt-

leren/ bzw. kleinen Myotisarten. Die Mopsfledermaus, die Bechsteinfledermaus, das 

Braune/Graue Langohr, die Nyctaloide, die Kleine und Mittlere Myotis, die Zweifarbfleder-

maus, das Große Mausohr und die Breitflügelfledermaus konnten sehr unstet im Untersu-

chungsgebiet erfasst werden. Von essenziellen Quartieren der genannten Fledermausarten in 

der nächsten Umgebung ist aufgrund der unsteten Erfassung nicht auszugehen.     

Über den gesamten Kartierzeitraum konnten die Brandt-/ bzw. kleine Bartfledermaus, die 

Wasserfledermaus, die Mückenfledermaus, die Rauhaut/Weißrandfledermaus und die Zwerg-

fledermaus im Gebiet erfasst werden. Von einem Quartier in der nächsten Umgebung ist vor-

allem bei der Mückenfledermaus, der Rauhaut-/Weißrandfledermaus und der Zwergfleder-

maus aufgrund der frühen Erfassungszeiten (ca. 10-15 min nach Sonnenuntergang, einmalig 

eine Mückenfledermaus 6 min nach Sonnenuntergang) auszugehen. 
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Es wurden hauptsächlich Fledermäuse im Bereich der Gehölze entlang des Siechenbachs und 

der Gartenränder erfasst. Diese sind vor allem aus dem Wohngebiet über das Vorhabengebiet 

geflogen und haben sich hierbei an den Hecken als Leitlinie orientiert. Ausflüge konnten bei 

den Transekten insbesondere am abzureißenden Schuppen nicht beobachtet werden. 

Insgesamt besteht eine äußerst hohe Aktivität der Fledermäuse innerhalb des Untersuchungs-

gebietes.  

3.2      Vögel 

Das Gebiet wurde durch Christoph Hercher an 6 Terminen begangen. Es konnten insgesamt 

26 Vogelarten im Bereich des Untersuchungsgebietes nachgewiesen werden, wovon 6 Arten 

als planungsrelevante Vogelarten eingestuft werden. 

Bei den planungsrelevanten Vogelarten handelt es sich um Vogelarten, die nach den Roten 
Listen von Baden-Württemberg und/oder Deutschland wie folgt eingestuft sind: 

- V   =  Art der Vorwarnliste (schonungsbedürftige Art): Goldammer,  
    Haussperling, Stockente, Turmfalke 

- 3   =  gefährdet: Star, Türkentaube 

Zudem zählt der Turmfalke nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten 
Vogelarten. 

Vogelarten des Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie kommen im Gebiet nicht vor. 

 

Von den planungsrelevanten Vogelarten brüten Star und Türkentaube innerhalb des Untersu-
chungsgebiets. 

Die Tabelle mit den nachgewiesenen Vogelarten ist im Gutachten von Christoph Hercher dar-

gestellt (s. Anhang 3). 

3.3      Reptilien 

Bei den sechs Begehungen konnten Zauneidechsen im Süden des Plangebiets im Bereich des 

Caravanstellplatzes gefunden werden (s. Anhang 4). 
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Abb. 6: Zauneidechse (m & w) 

4. Betroffenheit und Maßnahmen  

4.1      Fledermäuse 

Während der Transektbegänge konnten keine ausfliegenden Fledermäuse aus Bäumen oder 

aus Gebäuden insbesondere dem abzureißenden Schuppen im Vorhabengebiet festgestellt 

werden. Wochenstuben im Vorhabengebiet können daher mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden. Auch Winterquartiere (Bäume / Schuppen) im Eingriffsbereich sind auf-

grund mangelnder Strukturen auszuschließen.  

Bei Einhaltung und Durchführung der Maßnahmen in Kapitel 4.4 sind keine erheblichen Be-

einträchtigungen für die Artengruppe Fledermäuse zu erwarten. Verbotstatbestände nach § 

44 BNatSchG können dadurch ausgeschlossen werden.  

4.2      Vögel 

Ubiquitäre Arten sind sehr störunempfindliche Arten, die wenig wählerisch bei der Brutplatz-

wahl sind, selten ihre Nester mehrfach nutzen, lokal weit verbreitet sind und landesweit einen 

günstigen Erhaltungszustand aufweisen. Bei diesen Arten kann davon ausgegangen werden, 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 
Auf der Gemarkung von Unterlauchringen ×ÉÒÄ ÅÉÎ .ÅÕÂÁÕÇÅÂÉÅÔ Ȱ"ÅÉ ÄÅÒ -İÈÌÅ ))Ȱ 
geplant. 

Für die Überbauung des Plangebiets werden diverse Biotoptypen in Anspruch 
genommen und umgestaltet. Da diese Bereiche potenziell als Lebensraum für 
verschiedene europa- und bundesrechtlich geschützte Vogelarten geeignet sein können, 
muss im Vorfeld der Bauarbeiten für den Vorhabensbereich eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt werden. 

Die artenschutzrechtliche Überprüfung dient dazu, die Auswirkungen der geplanten 
Baumaßnahmen auf die Vogelwelt hinsichtlich der Verbotstatbestände nach § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) festzustellen und zu beurteilen. 

Das Plangebiet hat eine Größe von circa 1,0 Hektar und wird im Rahmen der 
Bebauungsplanung auf die im Gebiet vorkommenden geschützten Vögel näher 
untersucht. 

 

2. Untersuchungsgebiet 
Das Plangebiet/Untersuchungsgebiet befindet sich auf der Gemarkung von 
Unterlauchringen zwischen der Klettgaustraße im Norden und der Wutach im Süden im 
Landkreis Waldshut (siehe Abbildung 2) und hat eine Größe von circa 1,0 Hektar.  

Abb. 3: Lage des rot umrandeten Untersuchungsgebiets bei Lauchringen  

 
Nach MEYNEN & SCHMITHÜSEN et al. (1953-1962) befindet sich das Untersuchungsgebiet  
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im Naturraum ȵAlb-Wutach-GebietȰ ɉ.ÁÔÕÒÒÁÕÍ-Nr. 120) auf einer Höhe von 349 Meter 
über Normalnull.  

Das Untersuchungsgebiet ist zweigeteilt und besteht südlich des Siechenbachs aus 
einem Stellplatz für Campingfahrzeuge und nördlich des naturfernen Bachlaufs aus 
einer Grünfläche mit einigen Obstbäumen sowie einem Wohnhaus mit einer Scheune. 
Für die Avifauna bietet das Plangebiet anhand der Habitatausstattungen nur mäßige 
Lebensraumqualitäten. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. Direkt 
angrenzend liegt jedoch das Offenlandbiotop ȰFeldhecken am SiechenbachȰ mit der 
Biotopnummer 183153370513. Weitere geschützte Biotope liegen außerhalb des 
Einzugsbereichs des Vorhabens. Auch Schutzgebiete wie z.B. Naturschutzgebiete oder 
NATURA-2000-Gebiete kommen im Einzugsbereichs des Vorhabens nicht vor. 

Abb. 4: Lage des Untersuchungsgebiets (rot umrandet) bei Wutöschingen sowie der 
gesetzlich geschützten Offenlandbiotope (orange eingefärbt) 

 

3. Artenschutzrecht 
Die artenschutzrechtliche Überprüfung dient dazu, die Auswirkungen des 
Planungsvorhabens auf wild lebende Tiere, hier die Avifauna (Vögel), im Hinblick auf die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 im Zusammenhang mit Abs. 5 BNatSchG 
zu untersuchen und zu beurteilen. Konkret bedeutet dies: 
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Datum Uhrzeit Begehung Temp. Bewölkung Wind (Beaufort) Witterung
30.03.2025 06:45-07:45 1. Tagesbegehung 3-4°C 1/8-1/8 heiter 1-1 bft leiser Zug trocken
19.04.2025 10:45-11:45 2. Tagesbegehung 9-12°C 0/8-0/8 klar 1-1 bft leiser Zug trocken
16.05.2025 07:45-08:45 3. Tagesbegehung 9-11°C 0/8-0/8 klar 1-2 bft leichte Brise trocken
27.05.2025 06:00-07:00 4. Tagesbegehung 10-10°C 6/8-6/8 wolkig 1-1 bft leiser Zug trocken
13.06.2025 05:30-06:30 5. Tagesbegehung 16-17°C 2/8-2/8 heiter 1-2 bft leichte Brise trocken
29.06.2025 09:15-10:15 6. Tagesbegehung 24-27°C 0/8-0/8 klar 1-1 bft leiser Zug trocken

§ 44 Absatz 1 Nr. 1 (Tötungsverbot):  

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

§ 44 Absatz 1 Nr. 2 (Störungsverbot):  

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 

 

§ 44 Absatz 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot von Lebensstätten):  

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

 
Zudem werden zulässige Eingriffe nach § 15 BNatSchG in § 44 Absatz 5 relativiert, 
sodass ein Verstoß gegen das Verbot nach § 44 Absatz 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot von 
Lebensstätten) nicht vorliegt, insoweit die ökologischen Funktionen der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt sind.  

Insofern erforderlich, können vorgezogene Ausgleichmaßnahmen zur Sicherung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität, sogenannte CEF-Maßnahmen (continuous 
ecological functionality-measures), festgesetzt werden.  

 

4. Methodik 
Die avifaunistischen Bestandserfassungen erfolgten flächendeckend innerhalb des 
Untersuchungsgebiets als Revierkartierungen nach der Methode von SÜDBECK et al. 
(2025). Bei jeder Begehung wurde ein Fernglas (10x42) sowie ein Tablet mit einer 
Erfassungs-App (FaunaMAppEr) für die professionelle Erfassung der Avifauna benutzt.  

Die Kartierungen fanden zwischen Ende März und Ende Juni 2025 statt. Dabei wurden 
sechs Tagesbegehungen für die Revierkartierungen durchgeführt (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Kartiertermine 
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deutscher + 
wissenschaftlicher 
Artname

Häufigkeits-
klasse

RL BW 
2021

RL D 
2020

Schutz-
status 

BNatSchG

EG-VRL 
Anh. I

Status im 
Untersuchungs-

gebiet
Amsel                                     
Turdus merula

sh * * b BV

Bachstelze                      
Motacilla alba

h * * b BV

Blaumeise                           
Cyanistes caeruleus

sh * * b BV

Es wurden alle Vogelarten notiert, die sowohl visuell als auch akustisch durch ihre 
artspezifischen Lautäußerungen im Untersuchungsgebiet festgestellt werden konnten. 
Revieranzeigende Merkmale wie singende oder balzende Männchen, 
Revierauseinandersetzungen, Paare oder Altvögel mit Futter oder Nistmaterial und 
bettelnde Jungvögel fanden besondere Berücksichtigung. Anhand dieser 
Beobachtungsdaten wurde der Status jeder erfassten Vogelart für das 
Untersuchungsgebiet (Brutvogel, Brutvogel in erweiterter Nachbarschaft) ermittelt. 

Da viele Vogelarten durch ihre Wechselbeziehung zwischen Brutplatz und 
Nahrungsfläche einen hohen Raumbedarf aufweisen, wurden neben der eigentlichen 
Bebauungsplanfläche auch umliegende Habitate im näheren Umfeld in die Untersuchung 
mit aufgenommen. 

 

Planungsrelevante Vogelarten 

Bei der Festlegung der zu berücksichtigenden Vogelarten (planungsrelevante 
Vogelarten) werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung diejenigen Arten 
berücksichtigt, die folgenden Kriterien entsprechen: 

- Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

- Rote-Liste-Arten von Baden-Württemberg und Deutschland, einschließlich Arten der 
Vorwarnliste 

- Zugvogelarten nach Artikel 4 Absatz 2 Vogelschutz-Richtlinie 

- Streng geschützte Arten nach der Bundesartenschutzverordnung 

- Koloniebrüter 

 

5. Ergebnisse 
In der nachfolgenden Tabelle 2 sind alle 26 Vogelarten aufgeführt, die im 
Untersuchungsgebiet und im erweiterten Umfeld nachgewiesen werden konnten.  

Die Ergebnisliste weist zudem die jeweilige Häufigkeitsklasse, den aktuellen Rote Liste 
Status von Baden-Württemberg und Deutschland, den Schutzstatus nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz, Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie sowie den 
Brutstatus jeder Vogelart im Bereich des Untersuchungsgebiets aus.  

Planungsrelevante Arten sind durch Fettdruck hervorgehoben: 

Tabelle 2: Nachgewiesene Vogelarten und deren Schutzstatus (Nomenklatur nach 
SÜDBECK et al. 2025) 
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deutscher + 
wissenschaftlicher 
Artname

Häufigkeits-
klasse

RL BW 
2021

RL D 
2020

Schutz-
status 

BNatSchG

EG-VRL 
Anh. I

Status im 
Untersuchungs-

gebiet
Buchfink                        
Fringilla coelebs

sh * * b BV

Elster                                     
Pica pica

h * * b (BV)

Gartenbaumläufer      
Certhia brachydactyla

h * * b BV

Girlitz                                      
Serinus serinus

h * * b BV

Goldammer                     
Emberiza citrinella

h V * b (BV)

Graureiher                        
Ardea cinerea

mh * * b (BV)

Grünfink                     
Chloris chloris

sh * * b BV

Hausrotschwanz    
Phoenicurus ochruros

sh * * b BV

Haussperling                   
Passer domesticus

sh V * b BV

Kohlmeise                         
Parus major

sh * * b BV

Mönchsgrasmücke        
Sylvia atricapilla

sh * * b BV

Rabenkrähe                       
Corvus corone

h * * b (BV)

Ringeltaube               
Columba palumbus

sh * * b (BV)

Rotkehlchen                    
Erithacus rubecula

sh * * b BV

Star                                        
Sturnus vulgaris

sh * 3 b BV

Stieglitz                            
Carduelis carduelis

h * * b BV

Stockente                         
Anas platyrhynchos

h V * b (BV)

Teichrohrsänger  
Acrocephalus scirpaceus

h * * b BV

Türkentaube               
Streptopelia decaocto

h 3 * b BV

Turmfalke                    
Falco tinnunculus

mh V * b, s (BV)

Wacholderdrossel       
Turdus pilaris

h * * b (BV)

Zaunkönig                  
Troglodytes troglodytes

sh * * b BV

Zilpzalp                        
Phylloscopus collybita

sh * * b (BV)
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Legende: 

Häufigkeit der Brutvogelarten in Baden-Württemberg nach BAUER et al. (2022) 

mh  = mäßig häufig, 1.001 bis 10.000 Brutpaare 

h  = häufig, 10.001 bis 100.000 Brutpaare 

sh  = sehr häufig, > 100.000 Brutpaare 

 

Gefährdung 

RL D  =  Rote Liste Deutschland (RYSLAVY et al. 2020) 

RL BW  =  Rote Liste Baden-Württembergs (BAUER et al. 2022) 

V   =  !ÒÔ ÄÅÒ 6ÏÒ×ÁÒÎÌÉÓÔÅȟ ÅÎÔÓÐÒÉÃÈÔ ȵÓÃÈÏÎÕÎÇÓÂÅÄİÒÆÔÉÇÅ !ÒÔȰ 

3   =  gefährdet 

*  = ungefährdet 

 

Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

b   =  besonders geschützt 

s   =  streng geschützt 

 

Art, im Anhang der EU-Vogelschutzrichtlinie (EG-Vogelschutzrichtlinie, 2010) 

I  =  Art im Anhang I, für die in Europa besondere Maßnahmen anzuwenden       

sind   

 

Status im Untersuchungsgebiet 

BV  = Brutvogel 

(BV) = Brutvogel in erweiterter Nachbarschaft 

 

Insgesamt konnten 2025 im Bereich des Untersuchungsgebietes 26 Vogelarten 
nachgewiesen werden, davon werden 6 Arten als planungsrelevante Vogelarten 
eingestuft. 

Bei den planungsrelevante Vogelarten handelt es sich um Vogelarten, die nach den 
Roten Listen von Baden-Württemberg und/oder Deutschland wie folgt eingestuft sind: 

-  V   =  Art der Vorwarnliste (schonungsbedürftige Art): Goldammer,   
   Haussperling, Stockente, Turmfalke 

-  3   =  gefährdet: Star, Türkentaube 

Zudem zählt der Turmfalke nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng 
geschützten Vogelarten. 

Vogelarten des Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie kommen im Gebiet nicht vor. 
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Kurzdarstellung der betroffenen Vogelarten: 

Von den planungsrelevanten Vogelarten brüten Star und Türkentaube innerhalb des 
Untersuchungsgebiets. 

Stare sind menschliche Nähe gewöhnt. Bei ihrer Brutplatzwahl sind sie wenig 
anspruchsvoll und brüten auch im Siedlungsbereich. Innerhalb des 
Untersuchungsgebiets wurden auf einem Obstbaum im Nordwesten und auf einem 
Laubbaum am Siechenbach 2 Revierzentren festgestellt (siehe Abbildung 4). Sollten bei 
der Baufeldräumung diese Gehölze, die dem Star als Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
dienen, gerodet werden, sind Ausgleichsmaßnahmen in Form von CEF-Maßnahmen 
notwendig. Für den Star sind Nisthilfen bereitzustellen (siehe Kapitel 8). 

Türkentaube: Die stark an Siedlungen gebundene Taube ernährt sich überwiegend 
pflanzlich. Sie ist eine Freibrüterin und baut ihre Nester auf Bäumen und an Gebäuden. 
Die sehr störungstolerante Türkentaube ist menschliche Nähe gewohnt. Bei ihrer 
Brutplatzwahl ist sie wenig anspruchsvoll. Innerhalb des Untersuchungsgebiets brütet 
sie auf einem Laubbaum direkt am Siechenbach. Wird bei der Baufeldräumung ihr 
Bruthabitat entfernt, sind Ausgleichsmaßnahmen in Form von CEF-Maßnahmen 
notwendig. Für die Türkentaube sind Bäume anzupflanzen (siehe Kapitel 8). 

Abb. 5: Lage des Untersuchungsgebiets (rot umrandet) und der Revierzentren von Star 
(weiße Vierecke) und von Türkentaube (gelber Punkt) 

 

Die übrigen planungsrelevanten Vogelarten wie Goldammer, Haussperling, Stockente 
und Turmfalke haben ihre Revierzentren im weiteren Umfeld des Bauplangebiets und 
werden von dem Vorhaben nicht betroffen. 
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Insgesamt wird das Untersuchungsgebiet nur von einigen wenigen Vogelarten wie 
Amsel, Bachstelze, Buchfink sowie Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Blau- und 
Kohlmeise als Bruthabitat und Nahrungsraum genutzt. Es ist aber davon auszugehen, 
dass sich durch die Baumaßnahmen der Erhaltungszustand dieser lokalen Populationen 
nicht signifikant verschlechtert.  

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG werden mit entsprechenden 
Vorkehrungen (Zeitpunkt der Baufeldräumung, CEF-Maßnahme für Star und 
Türkentaube) nicht eintreten. 

 

6. Wirkprozesse und Vermeidungsmaßnahmen 
6.1. Wirkprozesse 
In Folge des geplanten Bauvorhabens bei Lauchringen wird es zu einer Überbauung von 
avifaunistischen Lebensstätten kommen.  

Das geplante Vorhaben ist auf diejenigen Vorhabensbestandteile hin zu untersuchen, die 
eine nachteilige Auswirkung auf die Avifauna haben können. Aus dem Katalog aller 
denkbaren Wirkfaktoren (in Anlehnung an LAMBRECHT & TRAUTNER, 2007) erfolgt eine 
Auswahl der bei diesem Vorhaben relevanten Wirkfaktoren.  

 

Baubedinget Wirkfaktoren, die nur zur Bauzeit auftreten: 

- Baubedingte Inanspruchnahme funktional bedeutender Lebensstätten 

- Bauzeitliche Störungen durch Lärm, Licht und menschliche Anwesenheit 

- Tötung von Individuen geschützter Arten im Rahmen der Bauvorhaben    

 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren, die durch die Bebauung entstehen: 

- Anlagenbedingte Inanspruchnahme funktional bedeutender Lebensstätten 

- Störungen durch Kulissenbildung  

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

- Betriebsbedingte Störungen durch Lärm, Licht und menschliche Anwesenheit 

 

6.2. Frühzeitige Vermeidung von Beeinträchtigungen 
Die nachfolgenden Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von 
Vogelarten und deren Lebensstätten ergeben sich aus: 

- der frühzeitigen Minimierung des artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzials 

- anderen naturschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere dem allgemeinen 
Artenschutz (§ 39 BNatSchG) 

- den Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, die zum hier behandelten 
Vorhaben im Rahmen der Eingriffsregelung vorgesehen sind. 
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Notwendige Vermeidungsmaßnahmen: 

Ĕ Notwendige Baufeldräumungen zur Umsetzung des Planungsvorhabens sind 
außerhalb der Vegetationsperiode vom 1. Oktober bis 28. Februar 
durchzuführen. Bei den Bauarbeiten ist auf den Erhalt des angrenzenden 
gesetzlich geschützten Biotops zwingend zu achten. 
 

Ĕ Durchführung von CEF-Maßnahmen für Star und Türkentaube. 
 
 

7. Prognose und Bewertung der Verbotstatbestände 
Auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen könnten für die Avifauna 
grundsätzlich Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 BNatSchG ausgelöst werden. 
Nachfolgend wird diskutiert, ob tatsächlich Verbotstatbestände ausgelöst werden.  

Tötung oder Verletzung von Individuen 

Bei der Umsetzung des Planungsvorhabens kann nicht ausgeschlossen werden, dass Eier 
oder Küken von nach BNatSchG besonders geschützten Vogelarten zerstört oder getötet 
werden.  

Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG ist im Fall der erfassten 
Vogelarten nicht auszuschließen. Es sind daher Vermeidungsmaßnahmen zu 
formulieren, sodass bei der Umsetzung des Bauvorhabens keine Verbotstatbestände 
eintreten (siehe Kapitel 8). 

Störung und Schädigung von Lebensstätten 

Im Zuge der geplanten Baumaßnahmen gehen zwangsläufig Lebensstätten für die 
Avifauna verloren.  

Das Untersuchungsgebiet wird überwiegend von einigen wenigen Individuen 
ubiquitärer Vogelarten wie z.B. Amsel, Bachstelze, Buchfink sowie Mönchsgrasmücke, 
Rotkehlchen, Blau- und Kohlmeise genutzt. Für diese Vogelarten ist eine Störung 
während der Bauphase trotz akustischer Vorbelastungen und einer Anpassung an 
anthropogene Lebensräume nicht auszuschließen. Das Störungsverbot greift ɀ anders 
als das Tötungsverbot ɀ grundsätzlich nicht auf Individuenebene, sondern nur dann, 
wenn sich durch entsprechende Störungen der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert. Gemessen an der flächigen Verbreitung der betroffenen 
Arten, der Größe der lokalen Populationen dieser Arten ɀ für die nach TRAUTNER (2020) 
der Naturraum 4. Ordnung heranzuziehen ist ɀ sind im vorliegenden Fall keine 
negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen zu 
erwarten. Im näheren Umfeld des Untersuchungsgebiet gibt es unmittelbar angrenzend 
weitere geeignete Ausweichquartiere für die hier wenigen Individuen ubiquitärer 
Vogelarten, sodass die ökologische Funktion potenziell im näheren Umfeld des 
Planungsgebiet vorkommender Vogelarten-Lebensstätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 

Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG tritt im Fall des 
Vogel-Habitatverlusts (ausgenommen Star und Türkentaube) nicht ein. Für Star und 
Türkentaube sind Ausgleichsmaßnahmen in Form von CEF-Maßnahmen notwendig 
(siehe nachfolgendes Kapitel 8). 
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8. Vermeidungsmaßnahmen 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 1-3 BNatSchG konnten für die Avifauna 
nicht ausgeschlossen werden, daher sind im Folgenden Vermeidungsmaßnahmen zu 
formulieren, bei deren Umsetzung davon ausgegangen wird, dass die 
Verbotstatbestände nicht eintreten. 

Maßnahme zur Vermeidung des Tötungsverbots 

Ĕ Zur Umsetzung des Planungsvorhabens sind die notwendigen Rodungsarbeiten 
außerhalb der Vegetationsperiode vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen. Bei 
den Baufeldräumungen ist auf den Erhalt des im Randbereich vorhandene gesetzlich 
geschützte Offenlandbiotops zwingend zu achten. 

 

8.1. CEF-Maßnahmen für den Star 
Zum Ausgleich des Verlustes von Fortpflanzungsstätten werden vor den geplanten 
Gehölzrodungen im räumlichen Zusammenhang künstliche Nisthilfen angebracht. Da 
aufgrund der Anpassungsfähigkeit des Stars eine gute Prognosesicherheit bezüglich der 
Besiedelung der Kästen besteht, ist der Ausgleich mit dem Faktor 2:1 für den Star 
vorzusehen. Da zwei Brutstätten des Stars im Vorhabensbereich existieren, ergibt sich 
folgende Anzahl an künstlichen Nisthilfen: 

ü 4 Nisthilfen für den Star 

Da die Ausgleichsmaßnahmen zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits voll funktionsfähig 
sein müssen, sind die Kästen im Winterhalbjahr vor dem Eingriff anzubringen. Da der 
Star neue Nistplätze schnell besiedelt, stehen sie der Population so rechtzeitig zur 
Brutsaison zur Verfügung. 

Für den Star werden die geeigneten Nisthilfen (z. B. von Fa. Schwegler oder 
vergleichbaren Anbietern) an Bäumen im räumlichen Zusammenhang angebracht. Die 
Kästen sind auf ihre Funktionsfähigkeit mindesten einmal jährlich außerhalb der 
Brutzeit zu überprüfen, dabei sollte auch eine Reinigung erfolgen. 

 

8.2. CEF-Maßnahmen für die Türkentaube 
Die Türkentaube hat innerhalb des Untersuchungsgebiets ein Brutrevier. Durch das 
Vorhaben kann der Brutbaum, der ihr als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dient, 
verloren gehen. Ein Ausgleich in Form von CEF-Maßnahmen wird dann notwendig. 

Für die Türkentaube sind als CEF-Maßnahme Gehölzanpflanzungen durchzuführen. 
Möglichst nahe am Eingriffsort werden drei große Bäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 16 cm empfohlen. Als Baumarten sollten heimische und klimaangepasste 
Arten wie z.B. Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Vogel-Kirsche (Prunus avium), 
Stiel-Eiche (Quercus robur) und Trauben-Eiche (Quercus petraea) gewählt werden. Da 
der Bestand der Türkentaube vor allem aufgrund von Nahrungsknappheit zurück geht, 
wird empfohlen die Fläche unter den Bäumen mit einer reich an Sämereien lückigen 
Vegetation (Saatgut z.B. über Rieger-Hofmann) zu begrünen. 

 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG können für die Avifauna 
durch die Einhaltung der vorgeschlagenen Maßnahmen vermieden werden. 



Neubaugebietsplanung ɀ Bei der Mühle II ɀ Lauchringen ɀ Avifauna 2025            Seite 13 
 

 

9. Gutachterliches Fazit 
Das Plangebiet Ȱ"ÅÉ ÄÅÒ -İÈÌÅ ))Ȱ bei Unterlauchringen hat für die Avifauna geeignete 
Lebensstätten, die als solche nachweislich von einigen Vogelarten genutzt werden. Dabei 
handelt es sich um nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders geschützte 
Arten. Die Empfindlichkeit der Vögel gegenüber den geplanten Vorhaben besteht in 
erster Linie durch die baubedingten Auswirkungen (Rodungen von Gehölzen) und den 
einhergehenden Verlusten von Lebensräumen, die mit den entsprechenden Maßnahmen 
und Vorkehrungen (Zeitpunkt der Rodungen) jedoch gering ausfallen können. Nur für 
den Star und die Türkentaube sind CEF-Maßnahmen (Bereitstellung von künstlichen 
Nisthilfen, Baumanpflanzungen) durchzuführen. 

Bei Einhaltung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen werden die Verbots-
tatbestände gemäß § 44 Absatz 1-3 BNatSchG nicht erfüllt. Die Umsetzung des 
Vorhabens ist dann aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig. 

Hinsichtlich des gesetzlich geschützten Offenlandbiotops Ȱ&ÅÌÄÈÅÃËÅÎ ÁÍ 3ÉÅÃÈÅÎÂÁÃÈȰ 
sind bei einer Betroffenheit durch die Umsetzung des Vorhabens entsprechende 
Ausgleichsflächen im räumlichen Zusammenhang zu entwickeln. Entwicklungs- und 
Pflegemaßnahmen sind dann mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Zur Unterstützung der lokalen Vogelfauna wird das Anbringen von Vogelnistkästen, z.B. 
für diverse Höhlenbrüter wie Blau- und Kohlmeise (Bezug zum Beispiel über 
www.schwegler-natur.de) an den umliegenden Gehölzen und den zukünftigen 
Neubauten empfohlen. 

Zusätzlich können auf neu entstehenden Grünflächen einheimische Bäume und 
Sträucher gepflanzt werden (LFU 2002: Gebietsheimische Gehölze in Baden-
Württemberg).  

Empfehlenswerte Baum- und Straucharten sind zum Beispiel: Feld-Ahorn (Acer 
campestre), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Hänge-Birke (Betula pendula), Hainbuche 
(Carpinus betulus), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Gewöhnliche Hasel (Corylus 
avellana), Gewöhnliches Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Gewöhnliche Esche 
(Fraxinus excelsior), Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare), Zitterpappel/Espe 
(Populus tremula), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Schlehe (Prunus spinosa), Trauben-
Eiche (Quercus petraea), Stiel-Eiche (Quercus robur), Hunds-Rose (Rosa canina), 
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) und Fahl-Weide (Salix rubens).  
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�C�E�F�1

�A�1

�L� �E� �G� �E� �N� �D� �E� � � �G� �R� �Ü� �N� �P� �L� �A� �N� �U� �N� �G

�S�o�n�s�t�i�g�e�s

�M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �u�n�d� �F�l�ä�c�h�e�n� �z�u�m� �S�c�h�u�t�z�,� 
�z�u�r� �P�f�l�e�g�e� �u�n�d� �z�u�r� �E�n�t�w�i�c�k�l�u�n�g� �v�o�n� 
�N�a�t�u�r� �u�n�d� �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t

�A�1

�A�1

�M�a�ß�n�a�h�m�e�n�b�e�s�c�h�r�e�i�b�u�n�g

�E�r�l�ä�u�t�e�r�u�n�g� �d�e�r� �M�a�ß�n�a�h�m�e

�M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �-� �N�r�.

�§� �9� �A�b�s�.�1� �N�r�.� �2�0�,� �2�5� �u�n�d� �A�b�s�.� �6� �B�a�u�G�B

�M�a�ß�n�a�h�m�e�n�p�u�n�k�t

�L� �E� �G� �E� �N� �D� �E� � � �B� �E� �B� �A� �U� �N� �G� �S� �P� �L� �A� �N

�A�n�l�e�g�e�n�:� �B�l�ü�h�s�t�r�e�i�f�e�n�/� �W�i�e�s�e

�A�n�b�r�i�n�g�e�n�:� �S�t�a�r�e�n�k�a�s�t�e�n� 

�E�r�h�a�l�t�:� �W�i�e�s�e

�g�e�s�c�h�ü�t�z�t�e� �B�i�o�t�o�p�e

�T�a�b�u�z�o�n�e

�B�a�u�m�s�c�h�u�t�z

�E�r�h�a�l�t�:� �n�i�t�r�o�p�h�y�t�i�s�c�h�e� �S�a�u�m�v�e�g�a�t�a�t�i�o�n

�E�r�h�a�l�t�:� �H�e�c�k�e�n�z�a�u�n

�E�r�h�a�l�t�/� �E�n�t�w�i�c�k�l�u�n�g�:� 
�S�c�h�o�t�t�e�r� �m�i�t� �P�f�l�a�n�z�e�n�b�e�w�u�c�h�s

�E�r�h�a�l�t�:� �F�e�l�d�h�e�c�k�e

�E�r�h�a�l�t�:� �g�r�a�s�r�e�i�c�h�e� �R�u�d�e�r�a�l�v�e�g�e�t�a�t�i�o�n

�E�r�h�a�l�t�:� �s�t�a�n�d�o�r�t�u�n�t�y�p�i�s�c�h�e�s� �G�e�b�ü�s�c�h

�A�n�l�e�g�e�n�:� �S�t�r�e�u�o�b�s�t�w�i�e�s�e

�L� �E� �G� �E� �N� �D� �E� � � �B� �E� �B� �A� �U� �N� �G� �S� �P� �L� �A� �N

�G� �R� �Ü� �N� �P� �L� �A� �N� �E� �R� �I� �S� �C� �H� �E� � � �F� �E� �S� �T� �S� �E� �T� �Z� �U� �N� �G� �E� �N

�F�o�l�g�e�n�d�e� �g�r�ü�n�o�r�d�n�e�r�i�s�c�h�e� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �w�e�r�d�e�n� �i�m� �R�a�h�m�e�n� �d�e�s� �B�-�P�l�a�n�v�e�r�f�a�h�r�e�n�s� �f�e�s�t�g�e�s�e�t�z�t�:

�B�o�d�e�n�s�c�h�u�t�z

�G�e�m�ä�ß� �§� �1�a� �A�b�s�.� �2� �B�a�u�G�B� �i�s�t� �d�i�e� �B�o�d�e�n�v�e�r�s�i�e�g�e�l�u�n�g� �a�u�f� �d�a�s� �u�n�b�e�d�i�n�g�t� �n�o�t�w�e�n�d�i�g�e� �M�a�ß� �z�u� �b�e�s�c�h�r�ä�n�k�e�n�.
�A�b�z�u�t�r�a�g�e�n�d�e�r� �O�b�e�r�-� �u�n�d� �U�n�t�e�r�b�o�d�e�n� �i�s�t� �g�e�t�r�e�n�n�t� �e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d� �d�e�r� �R�e�g�e�l�n� �d�e�r� �T�e�c�h�n�i�k� �a�b�z�u�t�r�a�g�e�n�,� �z�u� �l�a�g�e�r�n� �u�n�d� 
�s�o�w�e�i�t� �m�ö�g�l�i�c�h� �w�i�e�d�e�r� �e�i�n�z�u�b�a�u�e�n�.
�D�e�r� �B�o�d�e�n�a�u�s�h�u�b� �i�s�t� �a�u�f� �d�a�s� �m�i�n�i�m�a�l� �n�ö�t�i�g�e� �z�u� �b�e�s�c�h�r�ä�n�k�e�n�.� �E�r� �i�s�t� �m�ö�g�l�i�c�h�s�t� �v�o�r� �O�r�t� �z�u� �v�e�r�w�e�n�d�e�n�.� �Ü�b�e�r�s�c�h�ü�s�s�i�-
�g�e�r� �B�o�d�e�n� �i�s�t� �e�i�n�e�r� �a�n�g�e�m�e�s�s�e�n�e�n� �V�e�r�w�e�r�t�u�n�g� �z�u�z�u�f�ü�h�r�e�n�.
�W�ä�h�r�e�n�d� �d�e�r� �B�a�u�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �s�i�n�d� �S�t�ö�r�u�n�g�e�n� �d�e�s� �B�o�d�e�n�p�r�o�f�i�l�s�,� �V�e�r�d�i�c�h�t�u�n�g� �u�n�d� �V�e�r�s�c�h�m�u�t�z�u�n�g� �d�e�s� �B�o�d�e�n�s�,� 
�i�n�s�b�e�s�o�n�d�e�r�e� �a�u�f� �k�ü�n�f�t�i�g�e�n� �V�e�g�e�t�a�t�i�o�n�s�f�l�ä�c�h�e�n�,� �z�u� �v�e�r�m�e�i�d�e�n�.
�E�r�d�a�r�b�e�i�t�e�n� �s�o�l�l�t�e�n� �n�u�r� �b�e�i� �t�r�o�c�k�e�n�e�r� �W�i�t�t�e�r�u�n�g� �d�u�r�c�h�g�e�f�ü�h�r�t� �w�e�r�d�e�n�.� �V�e�r�d�i�c�h�t�e�t�e�,� �n�i�c�h�t� �ü�b�e�r�b�a�u�t�e� �B�ö�d�e�n� �s�i�n�d� �n�a�c�h� 
�B�e�e�n�d�i�g�u�n�g� �d�e�r� �B�a�u�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �d�u�r�c�h� �g�e�e�i�g�n�e�t�e� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �i�n� �d�e�r� �g�e�s�a�m�t�e�n�,� �v�e�r�d�i�c�h�t�e�t�e�n� �T�i�e�f�e� �z�u� �l�o�c�k�e�r�n�.
�W�ä�h�r�e�n�d� �d�e�r� �B�a�u�p�h�a�s�e� �i�s�t� �d�a�r�a�u�f� �z�u� �a�c�h�t�e�n�,� �d�a�s�s� �k�e�i�n�e� �w�a�s�s�e�r�g�e�f�ä�h�r�d�e�n�d�e�n� �S�t�o�f�f�e� �(�Ö�l�e�,� �D�i�e�s�e�l�,� �F�e�t�t�e�,� �e�t�c�.�)� �i�n� 
�d�e�n� �B�o�d�e�n� �g�e�l�a�n�g�e�n�.� �D�i�e� �u�n�g�e�s�i�c�h�e�r�t�e� �L�a�g�e�r�u�n�g� �w�a�s�s�e�r�g�e�f�ä�h�r�d�e�n�d�e�r� �S�t�o�f�f�e� �i�s�t� �n�i�c�h�t� �g�e�s�t�a�t�t�e�t�.

�V�e�r�r�i�n�g�e�r�u�n�g� �d�e�r� �F�l�ä�c�h�e�n�v�e�r�s�i�e�g�e�l�u�n�g

�D�i�e� �B�e�f�e�s�t�i�g�u�n�g� �v�o�n� �Z�u�f�a�h�r�t�e�n�,� �W�e�g�e�n� �u�n�d� �S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�n� �i�s�t� �a�u�f� �d�a�s� �u�n�b�e�d�i�n�g�t� �n�o�t�w�e�n�d�i�g�e� �M�a�ß� �z�u� �b�e�s�c�h�r�ä�n�k�e�n�.� 
�W�o�h�n�g�e�b�i�e�t�:� �Z�u�r� �V�e�r�r�i�n�g�e�r�u�n�g� �d�e�r� �B�o�d�e�n�v�e�r�s�i�e�g�e�l�u�n�g� �s�i�n�d� �f�ü�r� �d�i�e� �S�t�e�l�l�p�l�a�t�z�f�l�ä�c�h�e�n� �w�a�s�s�e�r�d�u�r�c�h�l�ä�s�s�i�g�e� �B�e�l�ä�g�e� �m�i�t� 
�b�e�l�e�b�t�e�r� �B�o�d�e�n�z�o�n�e� �(�z�.�B�.� �R�a�s�e�n�g�i�t�t�e�r�s�t�e�i�n�e�,� �S�c�h�o�t�t�e�r�r�a�s�e�n�,� �R�a�s�e�n�p�f�l�a�s�t�e�r�)� �f�e�s�t�g�e�s�e�t�z�t�.
�S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t� �"�E�r�h�o�l�u�n�g�"�:� �I�m� �S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t� �E�r�h�o�l�u�n�g� �s�i�n�d� �d�i�e� �S�t�a�n�d�p�l�ä�t�z�e� �u�n�d� �w�e�i�t�e�r�e� �G�e�l�ä�n�d�e�o�b�e�r�f�l�ä�c�h�e�,� �a�u�s�g�e�-
�n�o�m�m�e�n� �e�i�n�e�r� �F�l�ä�c�h�e� �a�n� �d�e�r� �A�n�l�a�g�e� �z�u�r� �A�b�w�a�s�s�e�r�e�n�t�s�o�r�g�u�n�g�,� �v�e�r�s�i�c�k�e�r�u�n�g�s�f�ä�h�i�g� �a�u�s�z�u�f�ü�h�r�e�n�.

�G�r�u�n�d�w�a�s�s�e�r�/� �V�e�r�s�i�c�k�e�r�u�n�g

�N�i�e�d�e�r�s�c�h�l�a�g�s�w�a�s�s�e�r� �i�s�t� �b�e�i� �g�e�e�i�g�n�e�t�e�m� �U�n�t�e�r�g�r�u�n�d� �a�u�f� �d�e�n� �j�e�w�e�i�l�i�g�e�n� �G�r�u�n�d�s�t�ü�c�k�e�n� �z�u� �v�e�r�s�i�c�k�e�r�n�.� 

�G�e�s�t�a�l�t�u�n�g� �v�o�n� �u�n�b�e�b�a�u�t�e�n� �G�r�u�n�d�s�t�ü�c�k�s�f�l�ä�c�h�e�n

�D�i�e� �n�i�c�h�t� �ü�b�e�r�b�a�u�b�a�r�e�n� �p�r�i�v�a�t�e�n� �G�r�u�n�d�s�t�ü�c�k�s�f�l�ä�c�h�e�n� �s�i�n�d�,� �s�o�w�e�i�t� �s�i�e� �n�i�c�h�t� �f�ü�r� �S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�,� �Z�u�f�a�h�r�t�e�n�,� �Z�u�g�ä�n�g�e� 
�v�e�r�w�e�n�d�e�t� �w�e�r�d�e�n�,� �a�l�s� �G�r�ü�n�-� �u�n�d� �G�a�r�t�e�n�f�l�ä�c�h�e� �a�n�z�u�l�e�g�e�n� �u�n�d� �d�a�u�e�r�h�a�f�t� �z�u� �u�n�t�e�r�h�a�l�t�e�n�.� �D�i�e� �A�n�l�a�g�e� �e�i�n�e�r� �e�i�n�s�e�i�t�i�-
�g�e�n�,� �m�o�n�o�t�o�n�e�n� �o�d�e�r� �f�l�ä�c�h�i�g�e�n� �G�e�s�t�a�l�t�u�n�g� �d�e�r� �G�a�r�t�e�n�f�l�ä�c�h�e�n� �i�n� �F�o�r�m� �v�o�n� �S�t�e�i�n�-� �o�d�e�r� �S�c�h�o�t�t�e�r�g�ä�r�t�e�n� �d�u�r�c�h� �d�i�e� 
�A�u�s�b�r�i�n�g�u�n�g� �v�o�n� �S�c�h�o�t�t�e�r�,� �K�i�e�s�,� �S�t�e�i�n�e�n�,� �F�i�n�d�l�i�n�g�e�n�,� �G�l�a�s�s�t�e�i�n�e�n� �u�n�d� �s�p�l�i�t�t�e�r�n� �u�n�d� �/� �o�d�e�r� �V�l�i�e�s�e�n� �i�s�t� �u�n�z�u�l�ä�s�s�i�g�.
�E�s� �s�i�n�d� �d�i�e� �P�f�l�a�n�z�e�n�a�r�t�e�n� �d�e�r� �P�f�l�a�n�z�e�n�l�i�s�t�e� �z�u� �v�e�r�w�e�n�d�e�n�.

�T�a�b�u�z�o�n�e� 

�J�e�g�l�i�c�h�e� �E�i�n�g�r�i�f�f�e� �i�n� �d�i�e� �g�e�m�ä�ß� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n�p�l�a�n� �g�e�s�c�h�ü�t�z�t�e�n� �F�l�ä�c�h�e�n� �(�G�e�w�ä�s�s�e�r�r�a�n�d�s�t�r�e�i�f�e�n�,� �g�e�s�c�h�ü�t�z�t�e�s� �B�i�o�t�o�p� 
�g�e�m�ä�0� �§� �3�0� �B�N�a�t�S�c�h�G�)�,� �w�i�e� �d�i�e� �E�r�r�i�c�h�t�u�n�g� �v�o�n� �b�a�u�l�i�c�h�e�n� �A�n�l�a�g�e�n�,� �N�e�b�e�n�a�n�l�a�g�e�n�,� �Z�ä�u�n�e�n�,� �S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e�n� �o�.�ä�.�,� �s�o�-
�w�i�e� �d�i�e� �E�i�n�b�e�z�i�e�h�u�n�g� �d�e�r� �F�l�ä�c�h�e�n� �a�l�s� �H�a�u�s�g�ä�r�t�e�n�,� �s�i�n�d� �g�r�u�n�d�s�ä�t�z�l�i�c�h� �u�n�t�e�r�s�a�g�t�.� �D�i�e� �F�l�ä�c�h�e� �d�i�e�n�t� �d�e�m� �E�r�h�a�l�t� �d�e�s� 
�G�e�w�ä�s�s�e�r�r�a�n�d�s�t�r�e�i�f�e�n�s� �s�o�w�i�e� �d�e�r� �G�e�h�ö�l�z�-� �u�n�d� �B�i�o�t�o�p�s�t�r�u�k�t�u�r�e�n� �z�u�r� �V�e�r�m�e�i�d�u�n�g� �v�o�n� �a�r�t�e�n�s�c�h�u�t�z�r�e�c�h�t�l�i�c�h�e�n� �K�o�n�-
�f�l�i�k�t�e�n� �(�F�l�e�d�e�r�m�ä�u�s�e�,� �A�v�i�f�a�u�n�a�)�.� �D�a�b�e�i� �s�i�n�d� �v�o�r�h�a�n�d�e�n�e� �s�t�a�n�d�o�r�t�g�e�r�e�c�h�t�e� �B�ä�u�m�e� �u�n�d� �S�t�r�ä�u�c�h�e�r� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�,� �f�ü�r� 
�N�e�u�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �s�i�n�d� �n�u�r� �s�t�a�n�d�o�r�t�g�e�r�e�c�h�t�e� �B�ä�u�m�e� �u�n�d� �S�t�r�ä�u�c�h�e�r� �z�u�l�ä�s�s�i�g�.� �I�m� �F�a�l�l�e� �e�i�n�e�r� �m�ö�g�l�i�c�h�e�n� �G�e�f�ä�h�r�d�u�n�g� 
�w�ä�h�r�e�n�d� �d�e�r� �B�a�u�p�h�a�s�e� �i�s�t� �e�i�n� �B�a�u�z�a�u�n� �z�u� �e�r�r�i�c�h�t�e�n�.� 
�L�e�d�i�g�l�i�c�h� �i�n�n�e�r�h�a�l�b� �d�e�s� �W�o�h�n�g�e�b�i�e�t�e�s� �i�m� �B�e�r�e�i�c�h� �d�e�s� �b�e�s�t�e�h�e�n�d�e�n� �G�e�b�ä�u�d�e�s� �s�i�n�d� �i�m� �R�a�h�m�e�n� �d�e�s� �A�u�s�b�a�u�s� �f�ü�r� 
�D�ä�m�m�u�n�g� �E�i�n�g�r�i�f�f�e� �i�n� �d�e�n� �G�e�w�ä�s�s�e�r�r�a�n�d�s�t�r�e�i�f�e�n� �z�u�l�ä�s�s�i�g�.� �D�i�e� �z�u�l�ä�s�s�i�g�e� �D�ä�m�m�s�t�o�f�f�s�t�ä�r�k�e� �i�s�t� �i�m� �G�e�w�ä�s�s�e�r�r�a�n�d�-
�s�t�r�e�i�f�e�n� �a�u�f� �m�a�x�i�m�a�l� �0�,�5� �m� �b�e�s�c�h�r�ä�n�k�t�.

�B�a�u�m�s�c�h�u�t�z�m�a�ß�n�a�h�m�e�n

�W�o�h�n�g�e�b�i�e�t�:� �D�i�e� �i�m� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n�p�l�a�n� �e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d� �d�a�r�g�e�s�t�e�l�l�t�e�n� �B�ä�u�m�e� �s�i�n�d� �z�u� �s�c�h�ü�t�z�e�n� �u�n�d� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�.� �B�e�i� 
�G�e�f�ä�h�r�d�u�n�g� �w�ä�h�r�e�n�d� �d�e�r� �B�a�u�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �s�i�n�d� �z�u�m� �S�c�h�u�t�z� �d�e�s� �S�t�a�m�m�e�s� �u�n�d� �d�e�s� �W�u�r�z�e�l�b�e�r�e�i�c�h�e�s� �d�e�r� �z�u� �e�r�h�a�l�t�-
�e�n�d�e�n� �B�ä�u�m�e�,� �S�c�h�u�t�z�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d� �d�e�n� �V�o�r�g�a�b�e�n� �d�e�r� �D�I�N� �1�8�9�2�0� �d�u�r�c�h�z�u�f�ü�h�r�e�n�.� �B�e�i� �A�b�g�ä�n�g�i�g�k�e�i�t� 
�i�s�t� �e�i�n�e� �g�l�e�i�c�h�w�e�r�t�i�g�e� �E�r�s�a�t�z�p�f�l�a�n�z�u�n�g� �a�n� �s�e�l�b�i�g�e�r� �S�t�e�l�l�e� �v�o�r�z�u�n�e�h�m�e�n�.

�S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t�:� �D�i�e� �g�e�k�e�n�n�z�e�i�c�h�n�e�t�e�n� �B�ä�u�m�e� �i�n�n�e�r�h�a�l�b� �d�e�s� �S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t�s� �s�i�n�d� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�.� �B�e�i� �B�a�u�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� 
�s�i�n�d� �g�g�f�.� �B�a�u�m�s�c�h�u�t�z�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �v�o�r�z�u�n�e�h�m�e�n�.� �B�e�i� �R�o�d�u�n�g� �d�e�r� �ü�b�r�i�g�e�n� �B�ä�u�m�e� �i�s�t� �e�i�n�e� �E�r�s�a�t�z�p�f�l�a�n�z�u�n�g� �i�m� �V�e�r�-
�h�ä�l�t�n�i�s� �1�:�2� �i�m� �B�e�r�e�i�c�h� �d�e�s� �S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t�e�s� �v�o�r�z�u�n�e�h�m�e�n�.� �D�a�b�e�i� �s�i�n�d� �h�e�i�m�i�s�c�h�e� �s�t�a�n�d�o�r�t�g�e�r�e�c�h�t�e� �A�r�t�e�n� �g�e�m�ä�ß� 
�P�f�l�a�n�z�e�n�l�i�s�t�e� �z�u� �p�f�l�a�n�z�e�n�.� �I�m� �V�o�r�f�e�l�d� �e�i�n�e�r� �R�o�d�u�n�g� �d�e�r� �B�ä�u�m�e�,� �s�i�n�d� �d�i�e�s�e� �n�a�c�h� �B�r�u�t�s�t�a�n�d�o�r�t�e�n� �v�o�n� �V�ö�g�e�l�n� �u�n�d� 
�Q�u�a�r�t�i�e�r�s�t�a�n�d�o�r�t�e�n� �v�o�n� �F�l�e�d�e�r�m�ä�u�s�e�n� �z�u� �u�n�t�e�r�s�u�c�h�e�n�.� �W�e�r�d�e�n� �e�n�t�s�p�r�e�c�h�e�n�d�e� �N�a�c�h�w�e�i�s�e� �g�e�f�u�n�d�e�n�,� �s�i�n�d� �a�l�s� 
�C�E�F�-�M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �V�o�g�e�l�n�i�s�t�k�ä�s�t�e�n� �u�n�d�/�o�d�e�r� �F�l�e�d�e�r�m�a�u�s�k�ä�s�t�e�n� �i�m� �n�a�h�e�n� �U�m�f�e�l�d� �a�n�z�u�b�r�i�n�g�e�n�.� �D�i�e� �A�n�z�a�h�l� �u�n�d� �d�i�e� 
�g�e�n�a�u�e�n� �S�t�a�n�d�o�r�t�e� �s�i�n�d� �m�i�t� �d�e�r� �U�n�t�e�r�e�n� �N�a�t�u�r�s�c�h�u�t�z�b�e�h�ö�r�d�e� �a�b�z�u�s�t�i�m�m�e�n�.

�M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �z�u�m� �S�c�h�u�t�z� �v�o�n� �T�i�e�r�e�n

�D�i�e� �R�o�d�u�n�g� �v�o�n� �G�e�h�ö�l�z�e�n� �s�o�w�i�e� �d�e�r� �A�b�b�r�u�c�h� �d�e�r� �H�ü�t�t�e� �s�i�n�d� �n�u�r� �z�w�i�s�c�h�e�n� �d�e�m� �1�.� �N�o�v�e�m�b�e�r� �u�n�d� �d�e�m� �2�8�.�/�2�9�.� �F�e�b�-
�r�u�a�r� �z�u�l�ä�s�s�i�g�.� �F�a�l�l�s� �d�e�r� �S�c�h�u�p�p�e�n� �i�m� �Z�e�i�t�r�a�u�m� �M�ä�r�z�-�O�k�t�o�b�e�r� �a�b�g�e�r�i�s�s�e�n� �w�e�r�d�e�n� �m�u�s�s�,� �s�o� �s�i�n�d� �a�l�l�e� �Ö�f�f�n�u�n�g�e�n� �u�n�d� 
�S�p�a�l�t�e�n� �b�i�s� �E�n�d�e� �F�e�b�r�u�a�r� �z�u� �v�e�r�s�c�h�l�i�e�ß�e�n�,� �u�m� �d�e�n� �F�l�e�d�e�r�m�ä�u�s�e�n� �i�m� �A�k�t�i�v�i�t�ä�t�s�z�e�i�t�r�a�u�m� �k�e�i�n�e� �m�ö�g�l�i�c�h�e�n� �Z�w�i�s�c�h�e�n�-
�q�u�a�r�t�i�e�r�e� �z�u� �b�i�e�t�e�n� �u�n�d� �d�i�e�s�e� �s�c�h�l�u�s�s�e�n�d�l�i�c�h� �z�u� �s�t�ö�r�e�n� �o�d�e�r� �g�a�r� �z�u� �v�e�r�l�e�t�z�e�n�/� �t�ö�t�e�n�.� �A�l�s� �E�r�s�a�t�z� �w�e�r�d�e�n� �z�w�e�i� �F�l�e�d�e�r�-
�m�a�u�s�k�ä�s�t�e�n� �f�e�s�t�g�e�s�e�t�z�t�,� �w�e�l�c�h�e� �a�m� �g�e�g�e�n�ü�b�e�r�l�i�e�g�e�n�d�e�n� �W�o�h�n�h�a�u�s� �a�u�f� �4�-�5� �m� �H�ö�h�e� �i�n� �O�s�t�-�/� �S�ü�d�l�a�g�e� �a�n�g�e�b�r�a�c�h�t� 
�w�e�r�d�e�n� �m�ü�s�s�e�n�.
�F�ü�r� �d�i�e� �g�e�s�a�m�t�e� �A�u�ß�e�n�b�e�l�e�u�c�h�t�u�n�g� �d�e�s� �P�l�a�n�g�e�b�i�e�t�e�s� �s�i�n�d� �n�u�r� �i�n�s�e�k�t�e�n�f�r�e�u�n�d�l�i�c�h�e� �L�e�u�c�h�t�m�i�t�t�e�l� �(�z�.�B�.� �N�a�t�r�i�u�m�-
�d�a�m�p�f�-�N�i�e�d�e�r�d�r�u�c�k�l�e�u�c�h�t�e�n�,� �L�E�D� �w�a�r�m�w�e�i�ß�)� �i�n� �n�a�c�h� �u�n�t�e�n� �s�t�r�a�h�l�e�n�d�e�n� �G�e�h�ä�u�s�e�n� �z�u�l�ä�s�s�i�g�.� 
�D�i�e� �B�e�l�e�u�c�h�t�u�n�g� �d�e�s� �G�e�b�i�e�t�e�s� �i�s�t� �a�u�f� �e�i�n� �M�i�n�i�m�u�m� �z�u� �r�e�d�u�z�i�e�r�e�n�.� �D�a�s� �A�n�s�t�r�a�h�l�e�n� �d�e�r� �b�e�s�t�e�h�e�n�d�e�n� �G�e�h�ö�l�z�e� �e�n�t�-
�l�a�n�g� �d�e�s� �B�a�c�h�e�s� �s�o�w�i�e� �d�e�r� �E�i�n�z�e�l�b�ä�u�m�e� �i�s�t� �u�n�t�e�r�s�a�g�t�.� 
�D�i�e� �Z�a�u�n�e�i�d�e�c�h�s�e�n�h�a�b�i�t�a�t�e� �i�n�n�e�r�h�a�l�b� �d�e�s� �S�o�n�d�e�r�g�e�b�i�e�t�e�s� �S�O� �E�r�h�o�l�u�n�g� �s�i�n�d� �z�u� �e�r�h�a�l�t�e�n�.� �B�e�i� �e�v�e�n�t�u�e�l�l�e�n� �B�a�u�m�a�ß�-
�n�a�h�m�e�n� �s�i�n�d� �d�i�e� �e�r�f�o�r�d�e�r�l�i�c�h�e�n� �U�n�t�e�r�s�u�c�h�u�n�g�e�n� �u�n�d� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �i�m� �V�o�r�f�e�l�d� �d�e�r� �m�ö�g�l�i�c�h�e�n� �B�a�u�m�a�ß�n�a�h�m�e� �m�i�t� �d�e�r� 
�U�n�t�e�r�e�n� �N�a�t�u�r�s�c�h�u�t�z�b�e�h�ö�r�d�e� �a�b�z�u�s�t�i�m�m�e�n�.� �G�e�g�e�b�e�n�e�n�f�a�l�l�s� �s�i�n�d� �V�e�r�g�r�ä�m�u�n�g�s�m�a�ß�n�a�h�m�e�n� �s�o�w�i�e� �C�E�F�-�M�a�ß�n�a�h�-
�m�e�n� �d�u�r�c�h�z�u�f�ü�h�r�e�n�.
�E�i�n�f�r�i�e�d�u�n�g�e�n� �m�ü�s�s�e�n� �e�i�n�e�n� �M�i�n�d�e�s�t�a�b�s�t�a�n�d� �z�u�r� �G�e�l�ä�n�d�e�o�b�e�r�f�l�ä�c�h�e� �v�o�n� �1�0� �c�m� �a�u�f�w�e�i�s�e�n�,� �u�m� �d�e�n� �D�u�r�c�h�l�a�s�s� �f�ü�r� 
�K�l�e�i�n�t�i�e�r�e� �z�u� �g�e�w�ä�h�r�l�e�i�s�t�e�n�.� 
�I�m� �V�o�r�f�e�l�d� �d�e�r� �B�a�u�m�a�ß�n�a�h�m�e� �s�i�n�d� �v�i�e�r� �V�o�g�e�l�n�i�s�t�k�ä�s�t�e�n� �(�S�t�a�r�,� �z�.�B�.� �F�i�r�m�a� �S�c�h�w�e�g�l�e�r�)� �i�n� �d�e�n� �B�e�s�t�a�n�d�s�b�ä�u�m�e�n� �i�n�-
�n�e�r�h�a�l�b� �d�e�s� �W�o�h�n�g�e�b�i�e�t�e�s� �a�n�z�u�b�r�i�n�g�e�n�.

�P�f�l�a�n�z�f�e�s�t�s�e�t�z�u�n�g�e�n

�W�o�h�n�g�e�b�i�e�t�:�:� �I�n�n�e�r�h�a�l�b� �d�e�r� �a�u�s�g�e�w�i�e�s�e�n�e�n� �W�o�h�n�g�e�b�i�e�t�s�f�l�ä�c�h�e� �s�i�n�d� �z�w�e�i� �h�e�i�m�i�s�c�h�e� �s�t�a�n�d�o�r�t�g�e�r�e�c�h�t�e� �O�b�s�t�b�ä�u�m�e� 
�z�u� �p�f�l�a�n�z�e�n�.� �D�i�e� �P�f�l�a�n�z�e�n�a�r�t�e�n� �u�n�d� �P�f�l�a�n�z�q�u�a�l�i�t�ä�t�e�n� �s�i�n�d� �d�e�r� �P�f�l�a�n�z�e�n�l�i�s�t�e� �z�u� �e�n�t�n�e�h�m�e�n�.� �D�i�e� �P�f�l�a�n�z�s�t�a�n�d�o�r�t�e� �s�i�n�d� 
�f�r�e�i� �w�ä�h�l�b�a�r�.� �B�e�i�m� �A�u�s�f�a�l�l� �v�o�n� �B�ä�u�m�e�n� �s�i�n�d� �N�a�c�h�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �v�o�r�z�u�n�e�h�m�e�n�.� 

�Ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e� �(�V�e�r�k�e�h�r�s�b�e�g�l�e�i�t�g�r�ü�n�)�:� �D�i�e� �ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h�e�n� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e�n� �(�V�e�r�k�e�h�r�s�b�e�g�l�e�i�t�g�r�ü�n�)� �i�s�t� �a�l�s� �B�l�ü�h�w�i�e�s�e� 
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�1�0�0�%� �B�l�u�m�e�n�a�n�t�e�i�l�,� �z�.�B�.� �S�a�a�t�g�u�t�m�i�s�c�h�u�n�g� �0�8�  ��S�c�h�m�e�t�t�e�r�l�i�n�g�s�-�W�i�l�d�b�i�e�n�e�n�-�S�a�u�m �� �v�o�n� �R�i�e�g�e�r�-�H�o�f�m�a�n�n�)�.� �E�i�n�e� �D�ü�n�-
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�D�i�e� �d�u�r�c�h� �d�i�e� �P�f�l�a�n�z�g�e�b�o�t�e� �v�o�r�g�e�g�e�b�e�n�e�n� �P�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �s�i�n�d� �s�p�ä�t�e�s�t�e�n�s� �e�i�n� �J�a�h�r� �n�a�c�h� �F�e�r�t�i�g�s�t�e�l�l�u�n�g� �d�e�r� �B�a�u�m�a�ß�-
�n�a�h�m�e� �h�e�r�z�u�s�t�e�l�l�e�n�.
�A�l�l�e� �P�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �s�i�n�d� �d�a�u�e�r�h�a�f�t� �f�a�c�h�g�e�r�e�c�h�t� �z�u� �u�n�t�e�r�h�a�l�t�e�n� �u�n�d� �b�e�i� �A�b�g�a�n�g� �g�l�e�i�c�h�a�r�t�i�g� �z�u� �e�r�s�e�t�z�e�n�.� 
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